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Landtag
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Mitteilung des Senats vom 22. Mai 2012

Bremisches Landesmediengesetz (BremLMG)

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf des Bremischen Lan-
desmediengesetzes (BremLMG) mit der Bitte um Beschlussfassung.

Mit diesem Entwurf soll das Bremische Landesmediengesetz umfassend novelliert
und neu gefasst werden.

Mit dem Entwurf wird das Landesmediengesetz an aktuelle rechtliche und techni-
sche Entwicklungen angepasst. Das neue Beitragsmodell sowie die fortschreitende
Medienkonversion werden ebenso eingearbeitet wie die geänderte Terminologie des
Rundfunkstaatsvertrages. Die gegenwärtige Diskussion über das Gebot der Staats-
ferne wird durch eine Änderung der Zusammensetzung des Landesrundfunkaus-
schusses, der nunmehr die Bezeichnung „Medienrat“ trägt, Rechnung getragen. Das
Transparenzgebot wird durch verschiedene neue Bestimmungen erfüllt. Der Gesetz-
entwurf enthält außerdem Bestimmungen zur Verbesserung der Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, des Jugendschutzes, der Stärkung der Rechte von Migran-
tinnen und Migranten, der Pflege der niederdeutschen Sprache und der Medienkom-
petenz. Außerdem wurde das Gesetz umfassend sprachlich überarbeitet und verbes-
sert, wobei insbesondere die durchgängige Verwendung geschlechtsneutraler For-
mulierungen beachtet wurde.

Der Entwurf des Gesetzes ist als Anlage 1, die Begründung des Gesetzesentwurfes
als Anlage 2 beigefügt.

Die Bürgerschaft (Landtag) wird um Beschlussfassung gebeten.

Bremisches Landesmediengesetz (BremLMG)

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerschaft (Landtag) beschlos-
sene Gesetz:
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Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für

1. die Veranstaltung, Verbreitung und Weiterverbreitung von Rundfunkprogram-
men sowie für die Verbreitung von Telemedien,

2. die Zuordnung und Zuweisung von Übertragungskapazitäten,

3. den Bürgerrundfunk,

4. Sendungen in Einrichtungen, in Wohneinheiten und bei öffentlichen Veranstal-
tungen und

5. Modellversuche

im Land Bremen.

(2) Auf die Anstalt des öffentlichen Rechts „Radio Bremen“ findet dieses Gesetz kei-
ne Anwendung, soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmt ist.

(3) Der Rundfunkstaatsvertrag und der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bleiben
unberührt.

(4) § 6 Absatz 5, §§ 12 und 13 gelten nicht für Teleshoppingprogramme.
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§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Die Begriffsbestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages sowie des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages gelten auch für die Anwendung dieses Gesetzes, soweit die-
ses Gesetz keine abweichenden Bestimmungen enthält.

(2) Programmkategorien im Sinne dieses Gesetzes sind Vollprogramm, Spartenpro-
gramm sowie Hauptprogramm und Fensterprogramm.

(3) Die Finanzierungsart ist die Angabe, ob der Empfang eines Programms ohne
besonderes Entgelt oder nur gegen besonderes Entgelt möglich ist.

(4) Programmschema ist die nach Wochentagen gegliederte Übersicht über die Ver-
teilung der täglichen Sendezeit auf die Bereiche Information, Bildung, Beratung und
Unterhaltung.

(5) Veranstalter ist, wer nach dem Recht seines Herkunftslandes ein Rundfunkpro-
gramm veranstalten und verbreiten darf.

(6) Angebote sind Rundfunkprogramme oder Telemedien.

(7) Verbreitungsarten sind die drahtlose Verbreitung durch erdgebundene Sender,
die drahtlose Verbreitung durch Satellit und die leitungsgebundene Verbreitung durch
Kabelanlagen.

(8) Übertragungskapazität ist die Kapazität auf einer terrestrischen Hörfunk- oder
Fernsehfrequenz, auf einem Kabel- oder einem Satellitenkanal für die analoge oder
digitale Verbreitung von Rundfunk oder Telemedien.

(9) Multiplex ist ein Datencontainer, in dem Rundfunkprogramme oder Telemedien
gebündelt sind und der über digitale Verbreitungswege übertragen werden kann.

(10) Landesmedienanstalt ist die Bremische Landesmedienanstalt, die nach § 45 er-
richtet ist.

Abschnitt 2

Zulassung von Rundfunkprogrammen

§ 3

Zulassung

(1) Die Veranstaltung von Rundfunk bedarf einer Zulassung.

(2) Wer Hörfunkprogramme ausschließlich im Internet verbreitet, bedarf keiner Zu-
lassung. Er hat das Angebot der Landesmedienanstalt anzuzeigen. Im Übrigen gilt
§ 4 entsprechend.

(3) Sendungen in Einrichtungen wie Beherbergungsbetrieben, Krankenhäusern, Hei-
men und Anstalten, die sich auf ein Gebäude oder einen zusammengehörigen Ge-
bäudekomplex beschränken und im funktionellen Zusammenhang mit den dort zu
erfüllenden Aufgaben stehen, bedürfen keiner Zulassung. Die Aufnahme des Sende-
betriebs ist der Landesmedienanstalt zwei Wochen im Voraus anzuzeigen. § 9 Ab-
satz 5 und § 48 gelten entsprechend.

§ 4

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Zulassung kann nur erteilt werden an

1. eine natürliche Person,

2. eine juristische Person des Privatrechts oder

3. eine nicht rechtsfähige Personenvereinigung des Privatrechts, die auf Dauer
angelegt ist.

(2) Die Zulassung setzt voraus, dass Antragstellende

1. unbeschränkt geschäftsfähig sind und dass für sie keine Betreuung angeordnet
ist,

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, Rechte aus öffentlichen Wahlen
zu erlangen oder in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen,
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nicht durch Richterspruch verloren haben und das Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt haben,

3. ihren Wohnsitz, Sitz oder ständigen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union haben,

4. die Gewähr dafür bieten, dass sie als Rundfunkveranstalter die rechtlichen Vor-
schriften beachten und

5. erwarten lassen, dass sie wirtschaftlich und organisatorisch in der Lage sind, das
Programm entsprechend ihrem Antrag zu veranstalten und zu verbreiten.

Bei einem Antrag einer juristischen Person oder einer nicht rechtsfähigen Personen-
vereinigung müssen auch die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vertreter die in
den Nummern 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllen.

(3) Nicht zugelassen werden dürfen

1. Mitglieder der gesetzgebenden oder beschließenden Organe der Europäischen
Gemeinschaften, des Europarates, des Bundes oder eines Landes, der Bundes-
regierung, einer Landesregierung oder einer ausländischen Regierung,

2. Personen, die in leitender Funktion in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zu
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen,

3. Mitglieder des Organs einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt oder Perso-
nen, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmer-
ähnlichen Verhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt stehen,

4. politische Parteien und Wählervereinigungen,

5. Unternehmen und Vereinigungen, die von einer juristischen Person des öffentli-
chen Rechts, von politischen Parteien oder Wählergruppen abhängig sind (§ 17
des Aktiengesetzes) und

6. Personenvereinigungen und juristische Personen, deren Mitglieder, Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter, gesetzliche oder satzungsmäßige Vertretungen nach
den Nummern 1 bis 3 nicht zugelassen werden dürfen.

(4) Die Zulassung eines Fensterprogrammveranstalters nach § 25 Absatz 4 Satz 3
des Rundfunkstaatsvertrages setzt voraus, dass der Veranstalter von Fensterpro-
grammen und Hauptprogrammen zueinander nicht im Verhältnis eines verbunde-
nen Unternehmens nach § 28 des Rundfunkstaatsvertrages stehen. Die Zulassung
wird abweichend von Satz 1 erteilt, wenn der Hauptprogrammveranstalter durch
organisatorische Maßnahmen die Unabhängigkeit der Berichterstattung gewährleistet.
Maßnahmen zur Sicherung der Unabhängigkeit sind insbesondere

1. die Vereinbarung eines Redaktionsstatuts mit den redaktionellen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, das auch ein Verfahren zur Mitwirkung und zur Klä-
rung von Meinungsverschiedenheiten in Programmfragen enthält,

2. die Errichtung eines Programmbeirats gemäß § 32 des Rundfunkstaatsvertrages
oder

3. vertragliche Vereinbarungen mit den Programmverantwortlichen, die das erfor-
derliche Maß an persönlicher und redaktioneller Unabhängigkeit für eine unbe-
einflusste Berichterstattung gewährleisten.

§ 5

Zulassungsgrundsätze zur Sicherung der Vielfalt

(1) Ein Veranstalter darf im Hörfunk und im Fernsehen jeweils nur maximal ein Voll-
programm oder ein Spartenprogramm mit Schwerpunkt Information in der Freien
Hansestadt Bremen veranstalten. Dabei sind auch Programme einzubeziehen, die
dem Veranstalter in entsprechender Anwendung des § 28 des Rundfunkstaatsver-
trages zuzurechnen sind.

(2) Antragstellerinnen oder Antragsteller für ein regionales Voll- oder Fensterpro-
gramm oder für ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Information, die bei
Tageszeitungen in Bremen oder Bremerhaven eine marktbeherrschende Stellung
haben, können nicht zugelassen werden. Sie dürfen sich an einem Veranstalter mit
höchstens fünfundzwanzig vom Hundert der Stimmrechte beteiligen. Wenn bestimmte
Sendeanteile der an einem Veranstalter Beteiligten vorgesehen sind, darf seine Sen-
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dezeit hinsichtlich des Programms insgesamt und hinsichtlich der Informationssen-
dungen als Teil des Programms ebenfalls höchstens fünfundzwanzig vom Hundert
der gesamten Sendezeit betragen.

(3) Programme im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 sowie des Absatzes 2 sind Program-
me mit regionalem oder lokalem Schwerpunkt.

§ 6

Inhalt der Zulassung

(1) Die Zulassung wird durch schriftlichen Bescheid der Landesmedienanstalt für
mindestens zwei und höchstens zehn Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung
erteilt.

(2) Die Zulassung enthält die Programmkategorie, die Finanzierungsart, die Pro-
grammdauer, das Programmschema und die Beteiligungsverhältnisse.

(3) Eine dauerhafte Änderung des Programmschemas oder der festgelegten Pro-
grammdauer ist zulässig, wenn sie von der Landesmedienanstalt genehmigt wird.
Bei einer unwesentlichen Änderung ist die Genehmigung zu erteilen.

(4) Die Zulassung ist nicht übertragbar.

(5) Geplante Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse des Veranstalters und der
sonstigen Einflüsse im Sinne des § 28 des Rundfunkstaatsvertrages sind bei der Landes-
medienanstalt vor ihrem Vollzug anzumelden und bedürfen einer Unbedenklichkeits-
bescheinigung. Anmeldepflichtig sind der Veranstalter und die an ihm unmittelbar
oder mittelbar im Sinne des § 28 Absatz 1 bis 3 des Rundfunkstaatsvertrages Betei-
ligten. Veränderungen dürfen nur dann von der Landesmedienanstalt als unbedenk-
lich bestätigt werden, wenn unter den veränderten Voraussetzungen dem Veranstal-
ter eine Zulassung erteilt werden könnte.

§ 7

Antragsverfahren, Mitwirkungspflicht

(1) Der Antrag muss alle für die Erteilung der Zulassung nach diesem Abschnitt er-
forderlichen Angaben und Nachweise enthalten. Die Antragstellenden haben der
Landesmedienanstalt alle Auskünfte zu erteilen, die zur Prüfung der Zulassungsvor-
aussetzungen und -grundsätze von Bedeutung sind und ihr entsprechende Unterla-
gen vorzulegen.

(2) Kommen Antragstellende ihrer Mitwirkungspflicht innerhalb einer von der Lan-
desmedienanstalt bestimmten angemessenen Frist nicht nach, gilt ihr Antrag als ab-
gelehnt.

(3) Antragstellende haben der Landesmedienanstalt alle Änderungen bei den für
den Antrag erforderlichen Angaben unverzüglich mitzuteilen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Änderungen, die nach der Zulassung eintreten.

§ 8

Auskunftsrecht und Ermittlungsbefugnisse

Der Landesmedienanstalt stehen für die Zulassung von Rundfunkprogrammen mit
lokalem oder regionalem Schwerpunkt die Auskunftsrechte und Ermittlungsbefug-
nisse nach § 22 des Rundfunkstaatsvertrages zu.

§ 9

Vereinfachtes Zulassungsverfahren

(1) Für Sendungen,

1. die drahtlos oder leitungsgebunden gleichzeitig in verschiedenen Einrichtun-
gen nach § 3 Absatz 3 übertragen und dort weiterverbreitet werden,

2. die außerhalb von Einrichtungen, in einem Gebäude oder zusammengehörigen
Gebäudekomplex mittels einer Kabelanlage mit bis zu einhundert angeschlos-
senen Wohneinheiten veranstaltet und verbreitet werden oder

3. die im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstaltung und im zeitlichen Zu-
sammenhang damit veranstaltet und verbreitet werden,

führt die Landesmedienanstalt ein vereinfachtes Zulassungsverfahren durch.
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(2) Zulassungen nach Absatz 1 Nummer 3 werden von der Direktorin oder dem Di-
rektor erteilt.

(3) Der Antrag ist rechtzeitig vor Beginn der Sendungen bei der Landesmedienanstalt
zu stellen. Darin sind anzugeben

1. Art, zeitlicher Umfang und räumliche Reichweite der Sendungen und

2. Name und Anschrift der Person oder der Personengruppe, die die Sendung als
Veranstalter verbreiten will.

(4) § 4 Absatz 3 sowie die §§ 5, 6 und 8 finden keine Anwendung. § 14 Absatz 1
und 2 sowie die §§ 16, 18, 19 gelten entsprechend. Kommt ein Veranstalter der Pflicht
zur Aufzeichnung nicht nach, hat er jedem geltend gemachten Anspruch auf Gegen-
darstellung zu entsprechen.

(5) Sendungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 dürfen nicht der Öffentlichkeitsar-
beit einzelner Parteien oder Wählervereinigungen dienen, soweit sie nicht in deren
eigenen Einrichtungen verbreitet werden.

(6) Bei Verstößen gegen die Bestimmungen der Absätze 4 bis 5 findet § 48 entspre-
chende Anwendung.

(7) Die Zulassung wird in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 für die Dauer der
Veranstaltung und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 für höchstens drei
Jahre erteilt.

§ 10

Rücknahme

(1) Die Zulassung ist zurückzunehmen, wenn

1. im Zeitpunkt der Entscheidung eine Zulassungsvoraussetzung nach § 4 dieses
Gesetzes oder nach § 26 des Rundfunkstaatsvertrages nicht gegeben war oder
ein Zulassungsgrundsatz nach § 5 dieses Gesetzes nicht berücksichtigt wurde
und innerhalb einer von der Landesmedienanstalt gesetzten Frist keine Abhilfe
geschaffen wird,

2. der Veranstalter die Zulassung durch Täuschung, Drohung oder sonstige rechts-
widrige Mittel erlangt hat.

(2) Im Übrigen gilt für die Rücknahme das Bremische Verwaltungsverfahrensgesetz.
Ein durch die Rücknahme entstehender Vermögensnachteil ist nicht nach § 48 Ab-
satz 3 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes auszugleichen.

§ 11

Widerruf

(1) Die Zulassung ist zu widerrufen, wenn

1. nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung nach § 4 dieses Gesetzes oder nach
§ 26 des Rundfunkstaatsvertrages entfällt oder ein Zulassungsgrundsatz nach
§ 5 dieses Gesetzes nicht mehr eingehalten wird und innerhalb eines von der
Landesmedienanstalt bestimmten angemessenen Zeitraums keine Abhilfe er-
folgt,

2. eine Veränderung von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen voll-
zogen wird, die von der Landesmedienanstalt nicht nach § 6 Absatz 5 dieses
Gesetzes als unbedenklich bestätigt worden ist.

(2) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn der Veranstalter gegen seine Ver-
pflichtungen auf Grund dieses Gesetzes, des Rundfunkstaatsvertrages sowie des
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, insbesondere hinsichtlich der Gewährleistung
der Meinungsvielfalt, der Programmgrundsätze, des Jugendschutzes und der Werbe-
regelungen wiederholt schwerwiegend verstoßen hat. Der Widerruf ist nur zulässig,
wenn die Landesmedienanstalt gegenüber dem Veranstalter bereits zweimal eine
Beanstandung nach § 48 Absatz 3 Satz 2 dieses Gesetzes ausgesprochen hat.

(3) Im Übrigen gilt für den Widerruf das Bremische Verwaltungsverfahrensgesetz.
Wird die Zulassung widerrufen, so ist ein dadurch entstehender Vermögensnachteil
nicht nach § 49 Absatz 6 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes zu ent-
schädigen.
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Abschnitt 3

Anforderungen an Rundfunkprogramme und Veranstalter

§ 12

Programmauftrag

Die Veranstalter verbreiten Rundfunk als Teil der freien Meinungsbildung und als
Sache der Allgemeinheit; sie nehmen insofern eine öffentliche Aufgabe wahr. Die
Vollprogramme haben zu einer umfassenden Information und freien individuellen
und öffentlichen Meinungsbildung beizutragen, der Bildung, Beratung und Unter-
haltung zu dienen und dem kulturellen Auftrag des Rundfunks zu entsprechen.

§ 13

Vielfalt

(1) Jedes Programm hat die Vielfalt der Meinungen im Wesentlichen zum Ausdruck
zu bringen. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen
Kräfte und Gruppen müssen, insbesondere in Informationssendungen, angemessen
zu Wort kommen. Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Kein
Programm darf einseitig nur einzelne Meinungsrichtungen berücksichtigen oder ein-
seitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft, einem Bekenntnis oder
einer Weltanschauung dienen.

(2) Die Programme haben die besonderen Belange von Migrantinnen und Migranten
zu  berücksichtigen.  Die  Integration  von  Menschen  mit  Migrationshintergrund  ist
nachhaltig zu unterstützen.

(3) Sendungen in niederdeutscher Sprache sollen in privaten Programmen in ange-
messenem Umfang vertreten sein.

§ 14

Programmgrundsätze

(1) Für die nach diesem Gesetz zugelassenen Rundfunkprogramme gilt die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(2) Die Programme haben die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Sie
sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit
sowie die Toleranz gegenüber Meinung und Glauben anderer zu stärken. Die Pro-
gramme sollen die internationale Verständigung fördern, zum Frieden und zur sozi-
alen Gerechtigkeit mahnen, demokratische Freiheiten verteidigen, zur Verwirklichung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern beitragen und der Wahrheit ver-
pflichtet sein.

(3) Die Programme haben die besonderen Belange des Jugendmedienschutzes zu
berücksichtigen.

(4) Die Programme sollen im Rahmen der finanziellen und technischen Möglichkei-
ten so gestaltet werden, dass sie auch Menschen mit Behinderungen zugänglich sind.

(5) Informationssendungen haben den anerkannten journalistischen Grundsätzen zu
entsprechen. Insbesondere die Nachrichtengebung muss unabhängig und sachlich
sein. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen
Sorgfalt auf Inhalt, Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Kommentare sind deutlich von
Nachrichten zu trennen und unter Nennung der Verfasserin oder des Verfassers als
solche zu kennzeichnen. Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen ist anzuge-
ben, ob sie repräsentativ sind.

(6) Sendungen, einschließlich Werbesendungen, sind unzulässig, wenn sie über die
Vorbereitung der Wahlen entsprechend § 5 Absatz 1 bis 3 des Parteiengesetzes hi-
naus einzelnen Parteien oder Wählervereinigungen im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes zur Öffentlichkeitsarbeit dienen.

(7) Zum Programm eines Veranstalters zugelieferte Sendungen einer öffentlich-recht-
lichen Rundfunkveranstalterin müssen als solche gekennzeichnet werden.

(8) § 6 des Rundfunkstaatsvertrages gilt entsprechend.

(9) Die privaten Veranstalter von Rundfunk und Anbieter von Telemedien haben der
Landesmedienanstalt auf Anfrage über die Umsetzung von § 13 Absatz 2 und 3 und
§ 14 Absatz 4 zu berichten.
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§ 15

Werbung, Sponsoring, Teleshopping, Gewinnspiele

(1) Für Werbung, Sponsoring, Teleshopping und Gewinnspiele gelten die Bestim-
mungen des Rundfunkstaatsvertrages, soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist.

(2) Für lokale oder regionale Fernsehprogramme, die im Land Bremen veranstaltet
werden, gilt Absatz 1 mit folgenden Maßgaben:

1. § 7 Absatz 4 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages findet keine Anwendung.

2. § 7a Absatz 3 des Rundfunkstaatsvertrages findet außer auf Nachrichten keine
Anwendung.

3. § 45 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages findet keine Anwendung.

Die Einzelheiten regelt die Landesmedienanstalt durch Satzung.

§ 16

Verantwortlichkeit

Jeder Veranstalter muss der Landesmedienanstalt eine für den Inhalt des Rundfunk-
programms verantwortliche Person benennen. Werden mehrere Verantwortliche
benannt, ist zusätzlich anzugeben, für welchen Teil des Rundfunkprogramms jede
einzelne verantwortlich ist. Die Pflichten des Veranstalters bleiben unberührt. Zur
verantwortlichen Person darf nur bestellt werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen
nach § 4 Absatz 2 erfüllt.

§ 17

Eingabe- und Beschwerderecht, Auskunftspflicht

(1) Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben und Anregungen zum Rundfunkprogramm
an den Veranstalter zu wenden. Die Landesmedienanstalt teilt auf Verlangen den
Namen und die Anschrift des Veranstalters und der für den Inhalt des Rundfunkpro-
gramms verantwortlichen Person mit.

(2) Über Beschwerden, in denen die Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet
wird, entscheidet der Veranstalter innerhalb eines Monats mit schriftlicher Begrün-
dung. Hilft sie oder er der Beschwerde innerhalb der Frist nach Satz 1 nicht ab, so
kann die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer die Landesmedienanstalt
anrufen. In der Beschwerdeentscheidung ist die Beschwerdeführerin oder der Be-
schwerdeführer vom Veranstalter auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Die Landes-
medienanstalt hat der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer innerhalb
einer angemessenen Frist mitzuteilen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise sie
tätig geworden ist.

(3) Wird in einer Beschwerde nach Absatz 2 zugleich die Verletzung von Vorschrif-
ten des Datenschutzes behauptet, so holt der Veranstalter vor ihrer oder seiner Ent-
scheidung eine Stellungnahme der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz
ein. Für das weitere Verfahren gilt Absatz 2.

§ 18

Aufzeichnungspflicht und Einsichtnahmerecht

(1) Die Sendungen sind vom Veranstalter vollständig aufzuzeichnen und aufzube-
wahren. Bei Sendungen, die unter Verwendung einer Aufzeichnung oder eines Films
verbreitet werden, kann abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung oder der Film
aufbewahrt oder die Wiederbeschaffung sichergestellt werden.

(2) Die Pflichten nach Absatz 1 enden zwei Monate nach dem Tag der Verbreitung.
Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, enden die Pflichten nach Ab-
satz 1 erst, wenn die Beanstandungen durch rechtskräftige gerichtliche Entschei-
dungen, durch gerichtlichen Vergleich oder auf andere Weise erledigt sind.

(3) Die Landesmedienanstalt kann innerhalb der Fristen des Absatzes 2 Aufzeich-
nungen und Filme jederzeit kostenlos einsehen. Auf Verlangen sind ihr Ausfertigun-
gen, Abzüge oder Abschriften von der Aufzeichnung oder dem Film kostenfrei zu
übersenden.
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(4) Wer schriftlich oder elektronisch glaubhaft macht, durch eine Sendung in seinen
Rechten berührt zu sein, kann vom Veranstalter innerhalb der Fristen nach Absatz 2
Einsicht in die Aufzeichnungen und Filme verlangen. Auf Antrag sind ihm gegen
Erstattung der Selbstkosten Ausfertigungen, Abzüge oder Abschriften von der Auf-
zeichnung oder dem Film zu übersenden.

(5) Rundfunkveranstalter haben sicherzustellen, dass die Landesmedienanstalt un-
entgeltlich auf verschlüsselte Programme zugreifen oder verschlüsselte Programme
abrufen kann. Sie dürfen ihre Programme nicht gegen Abruf oder Zugriff durch die
Landesmedienanstalt sperren.

§ 19

Gegendarstellungsrecht

(1) Der Veranstalter ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Person, Gruppe oder
Stelle zu verbreiten, die durch eine in einer Sendung aufgestellte Tatsachenbehaup-
tung betroffen ist. Diese Pflicht besteht nicht, wenn die betroffene Person, Gruppe
oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder wenn die Gegen-
darstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist. Überschreitet die Gegendar-
stellung nicht den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung, gilt sie als ange-
messen.

(2) Die Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf
keinen strafbaren Inhalt haben. Sie bedarf der Schriftform und muss von der Person
oder Stelle oder ihrer gesetzlichen Vertreterin oder ihrem gesetzlichen Vertreter un-
terzeichnet sein. Die Person oder Stelle oder ihre Vertreterin oder ihr Vertreter kann
die Verbreitung nur verlangen, wenn die Gegendarstellung unverzüglich, spätestens
innerhalb von drei Monaten, dem Veranstalter zugeht. Die Gegendarstellung muss
die beanstandete Sendung und Tatsachenbehauptung bezeichnen.

(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich in dem gleichen Programmbereich zu
einer Sendezeit verbreitet werden, die der Zeit der beanstandeten Sendung gleich-
wertig ist. Sie muss ohne Einschaltungen und Weglassungen verbreitet werden. Eine
Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung muss sich auf tatsächliche Anga-
ben beschränken.

(4) Wird eine Sendung zum beliebigen zeitlichen Empfang bereitgestellt, so ist die
Gegendarstellung für die Dauer der Bereitstellung mit der Sendung zu verbinden.
Wird die Sendung nicht mehr bereitgestellt oder endet die Bereitstellung vor Ablauf
eines Monats nach Aufnahme der Gegendarstellung, so ist die Gegendarstellung an
vergleichbarer Stelle so lange bereitzuhalten, wie der Betroffene es verlangt, höchstens
jedoch einen Monat.

(5) Die Verbreitung der Gegendarstellung erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht, wenn
sich die Gegendarstellung gegen eine Tatsachenbehauptung richtet, die in einer
Werbesendung verbreitet worden ist.

(6) Für die Durchsetzung des Anspruches ist der ordentliche Rechtsweg gegeben.
Auf das Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung entsprechend anzuwenden. Eine Gefähr-
dung des Anspruchs braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. Ein Verfahren zur
Hauptsache findet nicht statt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über öffentliche
Sitzungen des Europäischen Parlaments, der gesetzgebenden Organe des Bundes,
der Länder und Vertretungen der Gemeinden und der Gemeindeverbände und der
Gerichte sowie für Sendungen nach § 20 Absatz 1. Zu einer Gegendarstellung kann
eine Gegendarstellung nicht verlangt werden.

§ 20

Verlautbarungsrecht

(1) Der Veranstalter hat auf Verlangen der Bundesregierung oder des Senats der
Freien Hansestadt Bremen unentgeltlich Gesetze und Verordnungen sowie andere
amtliche Verlautbarungen durch Hörfunk, Fernsehen und Telemedien zu verbreiten,
soweit dies erforderlich ist, um einer Gefahr für die Allgemeinheit oder für Men-
schenleben zu begegnen oder wenn das Gesetz, die Verordnung oder die Verlautba-
rung nicht auf ordnungsgemäßem Wege verkündet werden kann. Die Bundesregie-
rung und der Senat der Freien Hansestadt Bremen haben das Recht, den Zeitpunkt
der Verbreitung zu bestimmen.
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(2) Für Inhalt und Gestaltung einer Sendung oder eines Angebots nach Absatz 1 ist
derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit gewährt worden ist.

§ 21

Besondere Finanzierungsarten

(1) Sollen Rundfunkprogramme, für die ein Entgelt erhoben wird, auch Werbung
oder Sponsoring enthalten, so ist dies in den Entgeltbedingungen ausdrücklich an-
zukündigen. Bei Sendungen, für die ein Einzelentgelt erhoben wird, muss vor dem
Empfang der Sendung die Entgeltlichkeit und die Höhe des Entgelts erkennbar sein.

(2) Wird ein Rundfunkprogramm auch durch Spenden finanziert, so ist der Veran-
stalter dafür verantwortlich, dass die Spenderin oder der Spender keinen Einfluss auf
das Rundfunkprogramm ausüben kann. Der Veranstalter hat Spenden einer Person
oder einer Personenvereinigung, die einzeln oder in ihrer Summe in einem Kalen-
derjahr zehntausend Euro übersteigen, unter Angabe des Namens und der Anschrift
der spendenden Person oder Personenvereinigung sowie der Gesamthöhe der Spen-
den der Landesmedienanstalt mitzuteilen. Spenden politischer Parteien und Wähler-
vereinigungen sind unzulässig. Einzelheiten regelt die Landesmedienanstalt durch
Satzung.

Abschnitt 4

Weiterverbreitung

§ 22

Zulässigkeit der Weiterverbreitung

Die inhaltlich unveränderte, vollständige und zeitgleiche Weiterverbreitung nicht in
der Freien Hansestadt Bremen veranstalteter Rundfunkprogramme in einer Kabel-
anlage oder über terrestrische Frequenzen ist nach Maßgabe der Vorschriften des
Abschnitts 5 zulässig, wenn diese den gesetzlichen Vorschriften des Ursprungslan-
des sowie den nachfolgenden Bestimmungen entsprechen.

§ 23

Weiterverbreitungsgrundsätze

(1) Die weiterverbreiteten Rundfunkprogramme sind zu sachgemäßer, umfassender
und wahrheitsgemäßer Information verpflichtet. Sie müssen Betroffenen eine ausrei-
chende Gegendarstellungsmöglichkeit oder ein ähnliches Recht einräumen. Sie ha-
ben die Würde des Menschen und die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen
Überzeugungen anderer zu achten. Sie dürfen nicht den Tatbestand eines Strafge-
setzes erfüllen. Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Menschenwürde
und zum Jugendschutz sowie zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzuhalten.

(2) Kein Rundfunkprogramm darf einseitig nur einzelne Meinungsrichtungen be-
rücksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer Interessengemeinschaft
oder einer Weltanschauung dienen.

(3) Sendungen, einschließlich Werbesendungen, dürfen nicht weiterverbreitet wer-
den, wenn sie über die nach dem Recht des Ursprungslandes vorgesehenen beson-
deren Sendezeiten hinaus einzelnen Parteien oder an Wahlen beteiligten Wähler-
gruppen im Geltungsbereich des Grundgesetzes zur Öffentlichkeitsarbeit dienen.

(4) Die §§ 16, 17 Absatz 1 Satz 2 und § 20 gelten entsprechend.

§ 24

Verfahren

Die Weiterverbreitung ist erst zulässig, wenn die Landesmedienanstalt schriftlich
bestätigt hat, dass die Voraussetzungen dieses Abschnitts erfüllt sind. §§ 6, 7, 8, 10
und 11 finden entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt nicht für Programme, die in
rechtlich zulässiger Weise in der Bundesrepublik Deutschland oder entsprechend
den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen oder der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur
Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17. Oktober 1989) in der
jeweils geltenden Fassung veranstaltet werden.
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Abschnitt 5

Übertragungskapazitäten

Unterabschnitt 1

Terrestrik und Satelliten

Kapitel 1

Zuordnung

§ 25

Zuordnung von Übertragungskapazitäten

(1) Freie terrestrische Übertragungskapazitäten und Satellitenkanäle, die der Freien
Hansestadt Bremen zustehen, werden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des
Landesrechts oder der Landesmedienanstalt zugeordnet. Die Zuordnung kann für
vollständige Rundfunkkanäle, Programmäquivalente oder sonstige Teilkapazitäten
erfolgen. Bei der Zuordnung von Teilkapazitäten gilt § 31 Absatz 3 entsprechend.
Freie terrestrische Übertragungskapazitäten sind auch solche, die in einem Rundfunk-
kanal auf Grund technischen Fortschritts, insbesondere bei der Datenkompression,
zusätzlich zur Verfügung stehen.

(2) Bei Zuordnungsentscheidungen sollen die gesetzlich für die Freie Hansestadt
Bremen bestimmten Programme vorrangig berücksichtigt werden. Im Übrigen ist
die zu erwartende Steigerung der inhaltlichen Auswahlmöglichkeiten im Gesamtan-
gebot des Hörfunks und des Fernsehens maßgebend.

(3) Die Zuordnung von Übertragungskapazitäten kann tageszeitlich begrenzt vor-
genommen werden.

(4) Zuordnungsentscheidungen gelten für einen Zeitraum von mindestens zwei und
höchstens zehn Jahren.

(5) Die am 1. April 2005 bestehenden Nutzungen von analogen terrestrischen
Übertragungsmöglichkeiten durch Radio Bremen bleiben unberührt, solange die An-
stalt auf einer weiteren Nutzung besteht.

(6) Soweit Übertragungskapazitäten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zuge-
ordnet werden, ist in der Zuordnungsentscheidung anzugeben, für welche Angebote
die jeweiligen Übertragungskapazitäten bestimmt sind. Die Rundfunkanstalten dür-
fen auf digitalen Übertragungskapazitäten andere als in der Zuordnungsentscheidung
angegebene öffentlich-rechtliche Angebote übertragen, sofern sie die Grundsätze
des Absatzes 2 sowie die Belange der Rundfunkteilnehmer beachten. Eine Ände-
rung ist der Senatskanzlei einen Monat im Voraus anzuzeigen.

§ 26

Zuordnungsverfahren

(1) Die Senatskanzlei informiert die potenziellen Antragstellerinnen und Antragstel-
ler schriftlich über freie Übertragungskapazitäten und gibt eine Ausschlussfrist für
die Antragstellung an. Antragsberechtigt sind öffentlich-rechtliche Rundfunkanstal-
ten des Landesrechts und die Landesmedienanstalt. Die Anträge sind zu begründen.
Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten haben in dem Antrag auch anzugeben, für
welche Programme oder sonstige Angebote sie die Übertragungskapazitäten nutzen
werden.

(2) Liegt nur ein Antrag vor, ordnet die Senatskanzlei die Übertragungskapazitäten
entsprechend zu. Liegen mehrere Anträge vor, wirkt sie auf eine sachgerechte Ver-
ständigung unter den Antragstellerinnen und Antragstellern hin. Wird eine Verstän-
digung erzielt, so ordnet sie die Übertragungskapazität entsprechend der Verständi-
gung zu.

(3) Kommt es zu keiner Verständigung nach Absatz 2, wird ein Schiedsverfahren vor
der Schiedsstelle durchgeführt. Die Mitglieder der Schiedsstelle sollen ihren Wohn-
sitz im Land Bremen haben. Sie werden je zur Hälfte von der Landesmedienanstalt
sowie von allen betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten benannt. Jede
Rundfunkanstalt kann maximal 2 Personen benennen. Die nach Satz 3 benannten
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Personen wählen mit Dreiviertelmehrheit ein zusätzliches Mitglied als gemeinsame
Vorsitzende oder gemeinsamen Vorsitzenden. Eine Vertreterin oder ein Vertreter der
Senatskanzlei nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen der Schiedsstelle teil.

(4) Die Senatskanzlei beruft die Sitzungen der Schiedsstelle in Abstimmung mit der
oder dem Vorsitzenden ein. Die Schiedsstelle ist beschlussfähig, wenn mindestens
zwei Drittel ihrer Mitglieder anwesend sind. Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist
für die Beschlussfähigkeit ohne Bedeutung, wenn die Schiedsstelle zum zweiten Male
zur Behandlung desselben Gegenstandes einberufen ist; bei der zweiten Einberu-
fung ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen.

(5) Die Schiedsstelle trifft ihre Entscheidung auf der Grundlage der Regelungen des
§ 25. Sie entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Senatskanz-
lei ordnet die Übertragungskapazität entsprechend der Entscheidung der Schieds-
stelle zu, es sei denn, die Senatskanzlei widerspricht der Entscheidung aus Rechts-
gründen. In diesem Falle entscheidet die Schiedsstelle unter Berücksichtigung der
geltend gemachten Bedenken erneut.

§ 26a

Rücknahme und Widerruf

(1) Die Rücknahme einer Zuordnungsentscheidung richtet sich nach dem Bremischen
Verwaltungsverfahrensgesetz. Ein durch die Rücknahme entstehender Vermögens-
nachteil ist nicht nach § 48 Absatz 3 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes
auszugleichen.

(2) Die Zuordnung ist zu widerrufen, wenn die Übertragungskapazität telekommu-
nikationsrechtlich nicht mehr zur Versorgung der Freien Hansestadt Bremen zur Ver-
fügung steht. Sie kann widerrufen werden, wenn die Übertragungskapazität nicht
oder nicht mehr genutzt wird. Im Übrigen gilt für den Widerruf das Bremische Ver-
waltungsverfahrensgesetz. Wird die Zuordnung widerrufen, so ist ein dadurch ent-
stehender Vermögensnachteil nicht nach § 49 Absatz 6 des Bremischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes zu entschädigen.

§ 27

Zuordnung von Übertragungskapazitäten zwischen Ländern

(1) Der Senat kann zum Zweck der Verbesserung der Nutzung von Übertragungs-
kapazitäten mit anderen Ländern neue Zuordnungen für Übertragungskapazitäten
vereinbaren. In der Vereinbarung sind zu bestimmen:

1. die Übertragungskapazität sowie gegebenenfalls ihr bisheriger und künftiger
Standort und

2. das anzuwendende Landesrecht für die neu zugeordnete Übertragungskapazität.

(2) Für die Zuordnung einer Übertragungskapazität aus der Freien Hansestadt Bre-
men an ein anderes Land ist in der Vereinbarung auch die weitere Nutzung für den
Fall zu regeln, dass nach Ablauf der Vereinbarung die Übertragungskapazität nicht
an die Freie Hansestadt Bremen rückgeführt werden kann und ersatzweise eine gleich-
wertige Frequenz von dem anderen Land nicht zur Verfügung gestellt worden ist
oder wird.

(3) Bei einer Zuordnung nach Absatz 2 bedarf es für den Abschluss der Vereinba-
rung der Anhörung der Landesmedienanstalt sowie der Rundfunkanstalten, die ge-
setzlich für die Freie Hansestadt Bremen bestimmte Programme veranstalten.

Kapitel 2

Zuweisung

§ 28

Zuweisung von Übertragungskapazitäten durch die Landesmedienanstalt

(1) Die Landesmedienanstalt weist die ihr zugeordneten freien Übertragungska-
pazitäten auf Antrag privaten Anbietern zu. Eine Zuweisung ist zulässig,

1. zur Verbreitung der nach diesem Gesetz zugelassenen Rundfunkprogramme,

2. zur Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen, die außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzes im Inland rechtmäßig veranstaltet werden,
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3. zur Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen, die in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union rechtmäßig veranstaltet werden oder

4. zur Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen, die entsprechend den Bestim-
mungen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüberschreitende
Fernsehen rechtmäßig veranstaltet werden.

In den Fällen der Nummern 2 bis 4 müssen die Voraussetzungen der §§ 22 und 23
dieses Gesetzes erfüllt sein.

(2) Die Zuweisung kann für vollständige Rundfunkkanäle, Programmäquivalente oder
sonstige Teilkapazitäten erfolgen.

(3) Die Zuweisung darf an Veranstalter bundesweiter Programme nicht erteilt wer-
den, wenn bei Berücksichtigung medienrelevanter verwandter Märkte eine vorherr-
schende Meinungsmacht im Land Bremen entstünde. § 26 des Rundfunkstaatsver-
trages gilt entsprechend.

(4) Eine Abschrift des Zuweisungsbescheides ist der Rechtsaufsicht und der Bundes-
netzagentur zuzuleiten.

§ 29

Verfahren, Antrag, Mitwirkungspflichten

(1) Die Landesmedienanstalt macht bekannt, dass Übertragungskapazitäten für pri-
vate Anbieter zur Verfügung stehen. In der Bekanntmachung wird eine einmonatige
Ausschlussfrist für die Antragstellung gesetzt. Bei Versäumnis dieser Frist ist eine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ausgeschlossen.

(2) Der Zuweisungsantrag muss enthalten

1. die Angabe, welche Übertragungskapazität beantragt wird,

2. die Angabe der Dauer der täglichen Nutzung,

3. den Nachweis, dass die Antragstellenden wirtschaftlich in der Lage sind, die
terrestrische Verbreitung ihres Angebots zu finanzieren,

4. für Rundfunkprogramme

a) Angaben über die vorgesehene Programmkategorie und die Finanzierungs-
art,

b) ein Programmschema, das erkennen lässt, wie die Antragstellenden den
Anforderungen der jeweiligen Programmkategorie gerecht werden,

c) in den Fällen des § 28 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 eine beglaubigte Kopie der
Zulassung,

5. für Telemedien eine Beschreibung ihres Konzepts.

(3) In den Fällen des § 28 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 haben die Antragstellenden
glaubhaft zu machen, dass urheberrechtliche Hindernisse der Weiterverbreitung nicht
entgegenstehen. Der Antrag muss die Erklärung enthalten, dass die Landesmedien-
anstalt von Urheberrechtsansprüchen Dritter freigestellt wird. Die Antragstellenden
haben darzulegen, in welcher Weise das Recht der Gegendarstellung gewährleistet
ist. Sie haben die Namen der für die Programmgestaltung verantwortlichen Perso-
nen zu nennen. Die Antragstellenden haben glaubhaft zu machen, dass sie in der
Lage sind, der Landesmedienanstalt auf Anforderung Aufzeichnungen der weiter-
verbreiteten Sendungen bis zu zwei Monaten seit dem Tag ihrer Verbreitung zu-
gänglich zu machen. Auf Anforderung der Landesmedienanstalt haben die Antrag-
stellenden diese Aufzeichnungen auf eigene Kosten zu übermitteln.

(4) Stellt eine juristische Person des Privatrechts den Antrag, so hat sie ihre Eigentums-
verhältnisse  und  ihre  Rechtsbeziehungen  zu  mit  ihr  verbundenen  Unternehmen
(§ 15 des Aktiengesetzes) offen zu legen.

(5) Antragstellende haben der Landesmedienanstalt alle Angaben zu machen, die
zur Prüfung der Anforderungen und Grundsätze dieses Unterabschnitts von Bedeu-
tung sind und ihr entsprechende Unterlagen vorzulegen. § 7 Absatz 2 und 3 gilt
entsprechend.
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§ 30

Auswahlkriterien

(1) Die Landesmedienanstalt berücksichtigt bei der Zuweisung, dass das Gesamtan-
gebot der im Fernsehen oder im Hörfunk verbreiteten öffentlich-rechtlichen und pri-
vaten Angebote die Vielfalt der bestehenden Meinungen in möglichster Breite und
Vollständigkeit zum Ausdruck bringt. Kein Angebot darf einseitig nur einzelne Mei-
nungsrichtungen berücksichtigen oder einseitig einer Partei oder Gruppe, einer In-
teressengemeinschaft oder einer Weltanschauung dienen.

(2) Bestehen keine ausreichenden Übertragungskapazitäten für alle Antragstellenden,
so trifft die Landesmedienanstalt eine Vorrangentscheidung. Bei der Entscheidung
sind zur Sicherung einer pluralistischen, am Gebot der Meinungsvielfalt orientierten
Medienordnung die Meinungsvielfalt in den Angeboten (Angebotsvielfalt) und die
Vielfalt der Anbieter (Anbietervielfalt) zu berücksichtigen.

(3) Bei der Beurteilung der Angebotsvielfalt berücksichtigt die Landesmedienanstalt
insbesondere folgende Kriterien:

1. die inhaltliche Vielfalt des Angebots, insbesondere den Anteil an Information,
Bildung, Beratung und Unterhaltung,

2. den Beitrag zur Vielfalt des Gesamtangebots, insbesondere zur Angebots- und
Spartenvielfalt, zur regionalen und kulturellen Vielfalt,

3. den Anteil von Eigen- und Auftragsproduktionen der Antragstellenden und

4. den Umfang des journalistischen Angebots an lokaler und regionaler Informa-
tion.

Rundfunk und vergleichbare Telemedien haben in der Regel Vorrang vor sonstigen
Angeboten.

(4) Bei der Beurteilung der Anbietervielfalt berücksichtigt die Landesmedienanstalt
insbesondere folgende Kriterien:

1. die Erfahrungen der Antragstellenden im Medienbereich und deren Beitrag zur
publizistischen Vielfalt,

2. die Einrichtung eines Programmbeirats und seinen Einfluss auf die Programm-
gestaltung,

3. den Umfang, in dem Antragstellende ihren redaktionell Beschäftigten im Rah-
men der inneren Medienfreiheit Einfluss auf die Gestaltung des Angebots ein-
räumen (Redaktionsstatut),

4. den Anteil der ausgestrahlten Beiträge, die von unabhängigen Produzenten unter
Berücksichtigung von Interessenten aus der Freien Hansestadt Bremen zugeliefert
werden und

5. die Bereitschaft Produktionsmöglichkeiten für Hörfunk, Fernsehen oder Film im
Lande Bremen zu fördern, um den kulturellen Bezug des Programms zur Region
zu gewährleisten.

(5) Die Landesmedienanstalt kann auf einen Zusammenschluss von verschiedenen
Antragstellenden hinwirken sowie eine Übertragungskapazität zeitpartagiert unter-
schiedlichen Antragstellenden zuweisen.

(6) Im Interesse einer pluralistischen Medienordnung, insbesondere zur Gewährleis-
tung der Angebots- und Spartenvielfalt sowie einer ausreichenden lokalen und regi-
onalen Berichterstattung kann die Landesmedienanstalt Übertragungskapazitäten
für zielgruppenorientierte oder für regionale und lokale Angebote ausschreiben.

§ 31

Inhalt der Zuweisung

(1) Die Landesmedienanstalt gibt in der Zuweisung an, welche Übertragungs-
kapazitäten für welche Angebote genutzt werden dürfen. Bei Rundfunkprogram-
men sind Programmkategorie, Finanzierungsart, Programmdauer und Programm-
schema zu nennen.
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(2) Die Zuweisung ist nicht übertragbar.

(3) Werden in einem Kanal Angebote mehrerer Anbieter verbreitet, so verständigen
sich diese über die Zuweisung von Datenraten bei der Zusammenstellung des Daten-
stromes (Multiplexing). Wird keine Einigung erzielt, trifft die Landesmedienanstalt
eine Entscheidung. Das Nähere regelt die Landesmedienanstalt durch Satzung.

(4) Eine dauerhafte Änderung des Programmschemas oder der festgelegten Pro-
grammdauer bedarf der Genehmigung der Landesmedienanstalt. Die Landesmedien-
anstalt genehmigt die Änderung, wenn dadurch die Meinungsvielfalt mindestens in
gleicher Weise gewährleistet ist. Die Landesmedienanstalt kann die Genehmigung
versagen, wenn sie bei Vorliegen eines entsprechenden Programmschemas zum Zeit-
punkt über die Entscheidung die Zuweisung einer anderen Antragstellerin oder ei-
nem anderen Antragsteller erteilt hätte. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
das Konzept von Telemedien wesentlich verändert wird oder wenn ein Anbieter ein-
zelne Angebote innerhalb eines digitalen Bouquets austauschen möchte.

§ 32

Rücknahme der Zuweisung

(1) Die Zuweisung ist zurückzunehmen, wenn

1. eine der in § 28 genannten Voraussetzungen im Zeitpunkt der Entscheidung
nicht gegeben war und auch nicht innerhalb einer von der Landesmedienanstalt
gesetzten Frist erfüllt wird,

2. die Zuweisung durch Täuschung, Drohung oder sonstige rechtswidrige Mittel
erlangt wurde.

(2) Im Übrigen gilt für die Rücknahme das Bremische Verwaltungsverfahrensgesetz.
Ein durch die Rücknahme entstehender Vermögensnachteil ist nicht nach § 48 Ab-
satz 3 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes auszugleichen.

(3) Die Rücknahme ist der Rechtsaufsicht und der Bundesnetzagentur unverzüglich
anzuzeigen.

§ 33

Widerruf der Zuweisung

(1) Die Zuweisung ist zu widerrufen, wenn

1. nachträglich eine der in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 3 genannten
Voraussetzungen entfällt,

2. die Nutzung der zugewiesenen Übertragungskapazität aus Gründen, die von
dem Anbieter zu vertreten sind, innerhalb des dafür von der Landesmedien-
anstalt bestimmten angemessenen Zeitraums nicht oder nicht in dem festge-
setzten Umfang begonnen oder fortgesetzt wird,

3. bei Rundfunkprogrammen eine erforderliche Zulassung nicht mehr besteht,

4. der Veranstalter nach dem für ihn geltenden Recht zur Veranstaltung von Rund-
funk nicht befugt ist oder wenn die im Ursprungsland zuständige Stelle festge-
stellt hat, dass das Programm den dort geltenden Rechtsvorschriften nicht ent-
spricht oder

5. die durch die Zuweisung verliehene Übertragungskapazität nicht mehr zur Ver-
fügung steht.

(2) Die Zuweisung kann widerrufen werden, wenn

1. das Rundfunkprogramm entgegen § 22 inhaltlich verändert, unvollständig oder
zeitversetzt weiterverbreitet wird,

2. der Veranstalter gegen die Weiterverbreitungsgrundsätze des § 23 verstößt,
insbesondere die Vielfalt erheblich beeinträchtigt oder

3. die in § 28 Absatz 3 genannten Voraussetzungen entfallen sind und die vorherr-
schende Meinungsmacht nicht durch vielfaltsichernde Maßnahmen im Sinne
des § 30 des Rundfunkstaatsvertrages abgewandt werden kann.

(3) Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 weist die Landes-
medienanstalt den jeweils Verpflichteten schriftlich auf den festgestellten Untersa-
gungsgrund hin und gibt ihm Gelegenheit zur Abhilfe innerhalb einer angemesse-
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nen Frist. Vor einer Entscheidung nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 weist die Landes-
medienanstalt den jeweils Verpflichteten schriftlich auf den festgestellten Untersa-
gungsgrund hin und droht für den Fall eines fortgesetzten oder wiederholten Versto-
ßes den Widerruf der Zuweisung an. Der Widerruf ist nur zulässig, wenn eine Un-
tersagung nach § 48 Absatz 5 nicht in Betracht kommt oder als nicht ausreichend er-
scheint.

(4) Im Übrigen gilt für den Widerruf das Bremische Verwaltungsverfahrensgesetz.
Wird die Zuweisung widerrufen, so ist ein dadurch entstehender Vermögensnachteil
nicht nach § 49 Absatz 6 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes zu ent-
schädigen.

(5) § 32 Absatz 3 gilt entsprechend.

Unterabschnitt 2

Kabelnetze

§ 34

Anwendungsbereich

(1) Der Betreiber einer Kabelanlage, die der Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen in fünfzig oder mehr Haushalte dient, hat der Landesmedienanstalt den
Betrieb anzuzeigen.

(2) Für die Belegung von Plattformen gelten die Vorschriften des Rundfunkstaats-
vertrages. Erfüllt der Anbieter der Plattform nicht die Voraussetzungen des § 52b
Absatz 1 bis 3 des Rundfunkstaatsvertrages, trifft die Landesmedienanstalt die Aus-
wahlentscheidung gemäß § 52b Absatz 4 Satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages nach
Maßgabe des Rundfunkstaatsvertrages und des § 36. Für die Belegung analog ge-
nutzter Kapazitäten einer Kabelanlage gelten die nachfolgenden Bestimmungen. §
38 findet auch auf Plattformen Anwendung.

(3) Auf die Verbreitung von Rundfunkprogrammen in einem Gebäude oder einem
Gebäudekomplex, wenn diese nicht zum dauernden Wohnen bestimmt sind oder
unselbstständige oder weniger als fünfzig selbstständige Wohneinheiten mit dem
Programm versorgen, finden die Vorschriften dieses Abschnittes mit Ausnahme von
§ 36 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 keine Anwendung.

§ 35

Digitalisierung der Kabelnetze

(1) Der Senat und die Landesmedienanstalt wirken darauf hin, dass die Verbreitung
von Angeboten in Kabelnetzen in digitaler Technik erfolgt.

(2) Die Betreiber der Kabelnetze und die Wohnungswirtschaft verständigen sich mit
der Landesmedienanstalt auf der Grundlage einer Vereinbarung über die Vorausset-
zungen und Maßnahmen für einen Umstieg von der analogen zur digitalen Verbrei-
tung im Kabelnetz. Sie setzen sich diesbezüglich mit Rundfunkveranstaltern sowie
Anbietern von Telemedien, die analoge Übertragungskapazitäten im Kabelnetz nut-
zen, ins Benehmen. Bei der Vereinbarung nach Satz 1 sind insbesondere die Belange
der Verbraucherinnen und Verbraucher und die Sozialverträglichkeit des Umstiegs
zu berücksichtigen.

§ 36

Rangfolge

(1) Reicht die Übertragungskapazität der Kabelanlage nicht aus, um die Angebote
aller Interessentinnen und Interessenten zu verbreiten, so gelten zur Sicherung einer
pluralistischen, am Gebot der Meinungsvielfalt orientierten Medienordnung die nach-
folgenden Belegungsregelungen.

(2) Wer eine Kabelanlage betreibt, ist verpflichtet, darin die folgenden Rundfunk-
programme zeitgleich, vollständig und unverändert weiterzuverbreiten

1. für die Freie Hansestadt Bremen gesetzlich bestimmte Rundfunkprogramme,

2. Rundfunkprogramme, deren terrestrischer Empfang am 1. Dezember 2003 im
Land Bremen ohne besonderen Antennenaufwand allgemein möglich war,

3. sonstige im Land Bremen veranstaltete Rundfunkprogramme, mit Ausnahme
der Programme nach § 3 Absatz 3 und § 9 sowie entgeltpflichtiger Programme.
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Fensterprogramme müssen in dem jeweiligen Bereich, für den sie zugelassen oder
gesetzlich bestimmt sind, weiterverbreitet werden. § 43 bleibt unberührt. Der Betreiber
einer Kabelanlage hat die zur Erfüllung der Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2
und nach § 43 erforderlichen technischen Vorkehrungen zu schaffen. Die Landes-
medienanstalt kann bestimmen, dass Programme, die ganz oder überwiegend inhalts-
gleich sind und in mehrfacher Verbreitungsart vorhanden sind, in der Kabelanlage
nicht in ihrer Gesamtheit übertragen werden müssen.

(3) Die Entscheidung über die Belegung der von Absatz 2 nicht erfassten Kanäle
trifft

1. im Umfang von 1/3 der noch verfügbaren Übertragungskapazität der Betreiber
der Kabelanlage,

2. im Übrigen die Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstalt wirkt durch ihre
Belegungsentscheidung darauf hin, dass die Gesamtheit der in der Kabelanlage
verbreiteten Rundfunkprogramme die Vielfalt der bestehenden Meinungen in
möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck bringt sowie die Ange-
bots- und Anbietervielfalt gewährleistet ist. Dabei sind insbesondere Vollpro-
gramme, andere Dritte Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Sparten-
programme Information und Bildung, fremdsprachige Programme, Sparten-
programme Musik und Sport zu berücksichtigen und die Teilnehmerinteressen
zu beachten. Die Landesmedienanstalt kann konkrete Angebote benennen, die
in die Kabelanlage einzuspeisen sind. Alternativ oder kumulativ kann sie allge-
mein über die Anzahl der aus den verschiedenen Programmgruppen jeweils
einzuspeisenden Programme bestimmen. Sie kann innerhalb der einzelnen Pro-
grammgruppen  eine  Rangfolge  unter  den  gruppenangehörigen  Programmen
festlegen oder die Gleichrangigkeit mehrerer Programme feststellen. Medien-
dienste sind angemessen zu berücksichtigen.

Die Landesmedienanstalt und der Betreiber der Kabelanlage setzen sich hinsichtlich
der Belegung ins Benehmen.

(4) Die  Landesmedienanstalt  erlässt  für  die  Programme  und  Angebote  nach  Ab-
satz 2 und 3 Nummer 2 eine Kabelbelegungssatzung, die bekannt zu machen ist. Die
Satzung gilt für höchstens 2 Jahre. Sie ist für die Betreiber von Kabelanlagen bin-
dend.

(5) Die Landesmedienanstalt macht rechtzeitig vor Ablauf der Geltungsdauer einer
Kabelbelegungssatzung bekannt, dass der Erlass einer neuen Kabelbelegungssatzung
geplant ist. Innerhalb einer Frist von mindestens einem Monat können Anbieter ge-
genüber der Landesmedienanstalt Interesse an der Verbreitung ihrer Angebote im
Kabelnetz bekunden. Hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen.

(6) Während der Geltungsdauer einer Kabelbelegungssatzung ist die Landesmedien-
anstalt befugt, Änderungen bei der Belegung einzelner Programmplätze vorzuneh-
men. Absatz 4 findet insoweit keine Anwendung. Die Änderungen sind bekannt zu
machen.

(7) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Entscheidungen der Landesmedien-
anstalt über die Belegung einer Kabelanlage haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 37

Mitwirkungspflichten

(1) Der Betreiber der Kabelanlage hat der Landesmedienanstalt die geplante Belegung
nach § 36 Absatz 3 Nummer 1 sowie die Änderung der Belegung mindestens zwei
Monate vor der Verbreitung anzuzeigen. Er hat glaubhaft zu machen, dass urheber-
rechtliche Hindernisse der Weiterverbreitung des Programms nicht entgegenstehen
und zu erklären, dass die Landesmedienanstalt von Urheberrechtsansprüchen Drit-
ter freigestellt wird.

(2) Auf Anforderung der Landesmedienanstalt hat der Veranstalter eines Rundfunk-
programms, das in einer Kabelanlage im Geltungsbereich dieses Gesetzes verbreitet
wird oder künftig verbreitet werden soll,

1. darzulegen, in welcher Weise das Recht der Gegendarstellung gewährleistet ist,

2. glaubhaft zu machen, dass urheberrechtliche Hindernisse der Weiterverbreitung
des Programms nicht entgegenstehen und zu erklären, dass die Landesmedien-
anstalt von Urheberrechtsansprüchen Dritter freigestellt wird,
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3. glaubhaft zu machen, dass er in der Lage ist, der Landesmedienanstalt auf An-
forderung Aufzeichnungen der weiterverbreiteten Sendungen bis zu zwei Mo-
nate seit dem Tag ihrer Verbreitung zugänglich zu machen. Auf Anforderung
der Landesmedienanstalt hat er diese Aufzeichnungen auf eigene Kosten zu
übermitteln.

(3) Der Veranstalter und der Betreiber der Kabelanlage sind verpflichtet, der Landes-
medienanstalt unverzüglich die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Unterab-
schnitt erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihr entsprechende Unterlagen vor-
zulegen. § 7 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 38

Untersagung

(1) Die Landesmedienanstalt kann die Weiterverbreitung eines herangeführten Rund-
funkprogramms zeitweise oder dauerhaft untersagen, wenn

1. der Veranstalter nach dem für ihn geltenden Recht zur Veranstaltung von Rund-
funk nicht befugt ist oder wenn die im Ursprungsland zuständige Stelle festge-
stellt hat, dass das Programm den dort geltenden Rechtsvorschriften nicht ent-
spricht,

2. die Bestätigung der Landesmedienanstalt nach § 24 nicht vorliegt,

3. der Veranstalter gegen die Weiterverbreitungsgrundsätze des § 23 verstößt, ins-
besondere die Vielfalt erheblich beeinträchtigt,

4. das Rundfunkprogramm entgegen § 22 inhaltlich verändert, unvollständig oder
zeitversetzt weiterverbreitet wird oder

5. entgegen § 37 Unterlagen nicht vollständig oder nicht fristgerecht vorgelegt,
Auskünfte nicht vollständig oder fristgerecht erteilt oder wissentlich unrichtige
Angaben gemacht werden.

(2) Die Verbreitung eines Fernsehprogramms kann abweichend von Absatz 1 nicht
untersagt werden, wenn dieses Programm in rechtlich zulässiger Weise und entspre-
chend den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über das grenzüber-
schreitende Fernsehen oder der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober
1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (ABl. L 298 vom 17. Oktober
1989) in der jeweils geltenden Fassung veranstaltet wird. Die Weiterverbreitung kann
nur unter den in den europäischen rundfunkrechtlichen Regelungen genannten Vo-
raussetzungen ausgesetzt werden.

(3) Vor einer Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 5 weist die Landes-
medienanstalt die jeweils Verpflichtete oder den jeweils Verpflichteten schriftlich auf
den festgestellten Untersagungsgrund hin und gibt ihr oder ihm Gelegenheit zur
Abhilfe innerhalb einer angemessenen Frist. Vor einer Entscheidung nach Absatz 1
Nummer 3 oder 4 weist die Landesmedienanstalt die oder den jeweils Verpflichteten
schriftlich auf den festgestellten Untersagungsgrund hin und droht für den Fall eines
fortgesetzten oder wiederholten Verstoßes die Untersagung an. Dauert der Rechts-
verstoß fort oder wiederholt er sich, kann die Landesmedienanstalt die Weiterver-
breitung

1. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2 und 5 endgültig untersagen,

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 und 4 unter Berücksichtigung der Schwe-
re und Häufigkeit des Verstoßes für einen bestimmten Zeitraum untersagen.
Hat die Landesmedienanstalt vor der Entscheidung bereits zweimal eine Unter-
sagung für einen bestimmten Zeitraum ausgesprochen, untersagt sie die Weiter-
verbreitung endgültig.

(4) Der Bescheid über Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 ist dem Betreiber der
Kabelanlage und dem Veranstalter zuzustellen.

(5) Veranstalter sowie Betreiber von Kabelanlagen werden für Vermögensnachteile
nicht entschädigt, die sie infolge einer Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3 erlei-
den.
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Abschnitt 6

Bürgerrundfunk

§ 39

Aufgabe und Nutzung

(1) Der Bürgerrundfunk hat die Aufgabe

1. den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum Rundfunk zu gewähren (Offe-
ner Kanal),

2. einen programmlichen Beitrag zum lokalen und regionalen Geschehen im Land
Bremen zu leisten (Ereignisrundfunk) und

3. die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger zu fördern.

(2) Trägerin des Bürgerrundfunks ist die Landesmedienanstalt. Die Finanzierung der
Angebote stellt sie im Rahmen ihrer Haushaltsführung sicher.

(3) Werbung, Sponsoring, Teleshopping sowie Gewinnspiele durch den oder im
Bürgerrundfunk sind unzulässig.

§ 40

Offener Kanal

(1) Der Offene Kanal gibt Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, Beiträge für
den Hörfunk oder das Fernsehen zu produzieren und zu verbreiten.

(2) Auf die Beiträge des Offenen Kanals findet § 14 Absatz 1 bis 3 und 6 entspre-
chende Anwendung. Die Beiträge sind unentgeltlich zu erbringen.

(3) Die Nutzungsberechtigten sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich. Sie tragen
dafür Sorge, dass ihre Beiträge Rechte Dritter, insbesondere urheberrechtlicher Art,
nicht verletzen. Am Anfang und am Ende jedes Beitrages ist die oder der Verant-
wortliche zu nennen. Die Person oder Gruppe muss sich schriftlich verpflichten, die
Landesmedienanstalt von Schadensersatz- und sonstigen Ansprüchen Dritter freizu-
stellen.

(4) Die Landesmedienanstalt stellt sicher, dass alle Beiträge des Bürgerrundfunks
aufgezeichnet und die Aufzeichnungen aufbewahrt werden. § 18 gilt entsprechend.
Die Landesmedienanstalt gewährleistet ferner die Verbreitung der Gegendarstel-
lung. § 19 gilt entsprechend. Für die Kosten der Gegendarstellung haften Nutzungs-
berechtigte und Verantwortliche gesamtschuldnerisch. § 56 Absatz 1 und 2, § 57
Absatz 1, 4 bis 7 und § 58 finden entsprechende Anwendung.

(5) Die Beiträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres Eingangs verbreitet;
die Landesmedienanstalt kann Wünsche zu besonderen Sendezeiten berücksichti-
gen. Abweichend von Satz 1 kann die Landesmedienanstalt bestimmen, dass Beiträ-
ge verschiedener Personen, die in einem besonderen Zusammenhang stehen, nach-
einander verbreitet werden.

(6) Ein Teil der Sendezeit kann abweichend von Absatz 5 mit einem festen Sende-
schema veranstaltet werden.

(7) Die Beiträge des Offenen Kanals sind von Personen oder Gruppen zu erbringen,
die selbst nicht Veranstalter im Sinne dieses Gesetzes sind und ihre Wohnung oder
ihren Sitz im Land Bremen haben; weiteren Personen kann die Nutzung auf Antrag
gestattet werden.

(8) Staatliche und kommunale Stellen sowie Parteien und Wählervereinigungen sind
nicht nutzungsberechtigt. Theatern, Schulen und Volkshochschulen sowie sonstigen
kulturellen Einrichtungen kann die Nutzung zur Darstellung einzelner Veranstaltun-
gen oder für die Übertragung von Beiträgen, die in Projekten zur Förderung der
Medienkompetenz hergestellt wurden, gestattet werden.

§ 41

Ereignisrundfunk

(1) Örtliche  Veranstaltungen,  die  nicht  Gegenstand  eines  Beitrags  nach  §  40  Ab-
satz 1 sind, können von der Landesmedienanstalt in eigener redaktioneller Verant-
wortung übertragen werden.
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(2) Die Übertragung von Sitzungen der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) im Fern-
sehen und von Sitzungen der Stadtbürgerschaft und der Stadtverordnetenversamm-
lung Bremerhaven im Hörfunk durch den Bürgerrundfunk ist zulässig, sofern diese
in vollem Umfang, zeitgleich und unkommentiert erfolgt.

(3) Die Auswahl der Veranstaltungen hat die Vielfalt der Meinungen der unterschied-
lichen gesellschaftlichen Kräfte im Land Bremen widerzuspiegeln.

(4) Die kostenfreie Übernahme von Programmteilen anderer Veranstalter von Bürger-
rundfunk ist zulässig. Die Landesmedienanstalt kann mit Rundfunkveranstaltern Ver-
einbarungen über die kostenfreie Lieferung von Programmteilen treffen. Die Beiträ-
ge sind zu kennzeichnen. Die Eigenständigkeit des Bürgerrundfunks ist dabei zu
wahren.

(5) § 40 Absatz 2 Satz 2, § 56 Absatz 1 und 2 und § 58 finden entsprechende Anwen-
dung.

§ 42

Medienkompetenz

Der Bürgerrundfunk fördert die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger ins-
besondere durch

1. die Beratung der Nutzungsberechtigten bei der Erstellung von Beiträgen,

2. die Durchführung von oder Beteiligung an medienpädagogischen Projekten und

3. das Angebot von Ausbildungsplätzen im Bereich der Medientechnik.

§ 46 bleibt unberührt.
§ 43

Verbreitung

Auf Verlangen der Landesmedienanstalt hat jeder Betreiber einer analogen Kabel-
anlage die Programme des Bürgerrundfunks in ihrer oder seiner Kabelanlage zu ver-
breiten. Plattformbetreiber haben die Programme nach Maßgabe des § 52b Absatz 1
Nummer 1 des Rundfunkstaatsvertrages zu verbreiten, wenn die Landesmedienanstalt
dies verlangt. Die Verpflichtung nach den Sätzen 1 und 2 ist von Betreibern von Ka-
belanlagen und Plattformen mit einer Kapazität von mehr als 15 Kanälen und mehr
als 5000 angeschlossenen Haushalten unentgeltlich zu erfüllen. Die technischen Ka-
pazitäten müssen im Verhältnis zu anderen Kapazitäten gleichwertig sein.

§ 44

Satzungsermächtigung

Die Landesmedienanstalt bestimmt durch Satzung die Regelungen zur Durchfüh-
rung des Bürgerrundfunks, insbesondere zu § 40 Absatz 5 bis 8 und zu § 41, sowie
die Regelungen zu Verstößen von Nutzungsberechtigten gegen die Pflichten aus die-
sem Gesetz oder der Satzung.

Abschnitt 7

Bremische Landesmedienanstalt

§ 45

Aufgaben, Rechtsform und Organe

(1) Die Aufgaben nach diesem Gesetz und nach dem Rundfunkstaatsvertrag nimmt,
soweit nicht anders bestimmt, die Anstalt des öffentlichen Rechts „Bremische Landes-
medienanstalt (brema)“ wahr. Sie nimmt ferner die Aufgaben wahr, die ihr durch
andere Gesetze zugewiesen werden.

(2) Die Landesmedienanstalt hat das Recht der Selbstverwaltung und gibt sich eine
Satzung.

(3) Organe der Landesmedienanstalt sind der Medienrat und die Direktorin oder der
Direktor. Weitere Organe der Landesmedienanstalt sind die durch den Rundfunk-
staatsvertrag und den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag bestimmten Organe im
Rahmen ihrer dort geregelten Aufgabenstellung.

(4) Die Landesmedienanstalt ist verpflichtet, für eine größtmögliche Transparenz ge-
genüber der Öffentlichkeit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck macht sie insbesondere
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alle Satzungen sowie Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für die Landes-
medienanstalt sind, auf ihren Internetseiten bekannt. Dabei ist die Schutzwürdigkeit
von personenbezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen zu berücksichtigen.

§ 46

Medienkompetenz

(1) Die Landesmedienanstalt unterbreitet Angebote zur Förderung des aktiven und
bewussten Umgangs mit Medieninhalten für alle Bremerinnen und Bremer.

(2) Der Landesmedienanstalt obliegt die Koordinierung von landesweiten Initiativen
zur Förderung der Medienkompetenz. Zu diesem Zwecke soll sie unter anderem in
eigener Verantwortung

1. Veranstaltungen und Initiativen zur Förderung von Medienkompetenz durch-
führen,

2. entsprechende Veranstaltungen und Initiativen anderer Einrichtungen unter-
stützen,

3. Kooperationsprojekte mit anderen Einrichtungen durchführen und

4. Beiträge zur Förderung von Medienkompetenz über den Bürgerrundfunk zu-
gänglich machen, insbesondere im Bereich von Schule, Ausbildung und Fortbil-
dung.

§ 47

Modellversuche

(1) Um neue Übertragungstechniken, Programmformen sowie Telemedien zu erpro-
ben, kann die Landesmedienanstalt befristete Modellversuche zulassen oder durch-
führen.

(2) Für Modellversuche gelten die Vorschriften dieses Gesetzes sinngemäß.

(3) Die Regelungen für einen konkreten Modellversuch bestimmt die Landesmedien-
anstalt jeweils durch eine Satzung, die von der Rechtsaufsicht zu genehmigen ist. So-
weit der Versuchszweck dies erfordert, kann die Satzung Abweichungen von den
nach Absatz 2 geltenden Vorgaben vorsehen. Soweit erforderlich, kann die Satzung
Regelungen für die Übertragungskapazitäten treffen, die für Modellversuche genutzt
werden sollen.

(4) Die Landesmedienanstalt kann wissenschaftliche Begleituntersuchungen in Auf-
trag geben.

(5) Die Landesmedienanstalt kann im Rahmen ihrer verfügbaren Haushaltsmittel
Projekte für neue Übertragungstechniken fördern.

§ 48

Aufsicht über private Rundfunkveranstalter

(1) Die Landesmedienanstalt überwacht die Einhaltung der für die privaten Veran-
stalter nach diesem Gesetz, nach dem Rundfunkstaatsvertrag und nach den allge-
meinen Rechtsvorschriften geltenden Bestimmungen.

(2) Soweit es zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist, kann die Landes-
medienanstalt von den Veranstaltern Auskunft und die Vorlage von Aufzeichnungen
und sonstigen Unterlagen verlangen. Die zur Erteilung einer Auskunft Verpflichte-
ten können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie
selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung
bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(3) Die Landesmedienanstalt weist die Veranstalter schriftlich auf Maßnahmen oder
Unterlassungen hin, die gegen Verpflichtungen verstoßen, die ihnen nach diesem
Gesetz, den auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsvorschriften oder -entscheidungen,
nach dem Rundfunkstaatsvertrag oder nach allgemeinen Rechtsvorschriften oblie-
gen und fordert die Veranstalter auf, einen solchen Verstoß nicht fortzusetzen und
künftig zu unterlassen. Handelt es sich um einen schwerwiegenden Verstoß, so be-
anstandet die Landesmedienanstalt dies und weist zugleich auf die Folgen eines wei-
teren Verstoßes hin.
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(4) Die Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass Beanstandungen nach Absatz 3
von dem betroffenen Veranstalter in seinem Rundfunkprogramm verbreitet werden.

(5) Hat die Landesmedienanstalt bereits einen Rechtsverstoß nach Absatz 3 bean-
standet, so kann sie bei Fortdauer des Rechtsverstoßes oder bei einem weiteren Rechts-
verstoß nach dieser Beanstandung zusammen mit einer Anweisung nach Absatz 3
für einen bestimmten Zeitraum die Verbreitung des Programms des Veranstalters
untersagen. Die Untersagung kann sich auf einzelne Teile des Programms beziehen.
Einzelheiten regelt die Landesmedienanstalt unter Berücksichtigung der Schwere
und Häufigkeit des Rechtsverstoßes durch Satzung.

(6) Die Landesmedienanstalt untersagt die Veranstaltung von Rundfunk, wenn die
erforderliche Zulassung nicht erteilt wurde oder bei anzeigepflichtigen Programmen
nach § 3 Absatz 2 die Voraussetzungen des § 4 nicht erfüllt sind.

§ 49

Zusammensetzung des Medienrates

(1) In den Medienrat entsenden

1. ein Mitglied der Deutsche Gewerkschaftsbund,

2. ein Mitglied die Unternehmensverbände im Land Bremen,

3. ein Mitglied die Arbeitnehmerkammer,

4. ein Mitglied die berufsständischen Organisationen des Handels im Land Bre-
men,

5. ein Mitglied die berufsständischen Organisationen des Handwerks im Land Bre-
men,

6. ein Mitglied die Evangelische Kirche,

7. ein Mitglied die Katholische Kirche,

8. ein Mitglied die Jüdische Gemeinde,

9. ein Mitglied der Bremer Jugendring,

10. ein Mitglied der Landessportbund,

11. ein Mitglied die Frauenorganisationen im Land Bremen, gewählt durch den Bre-
mer Frauenausschuss, Landesfrauenrat Bremen,

12. ein Mitglied die Verbraucherzentrale Bremen,

13. ein Mitglied die Deutsche Journalistinnen und Journalisten-Union (dju) Landes-
fachgruppe Niedersachsen/Bremen,

14. ein Mitglied der Deutsche Journalisten-Verband Bremen e. V. (DJV),

15. ein Mitglied die Landesseniorenvertretung im Land Bremen,

16. ein Mitglied der Bremer Rat für Integration,

17. ein Mitglied die Blinden und Hörgeschädigten im Land Bremen, das von der
„Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen e. V.“ benannt
wird,

18. ein Mitglied die im Land Bremen lebenden Musliminen und Muslime,

19. ein Mitglied die Stadtgemeinde Bremen, gewählt vom Senat der Freien Hanse-
stadt Bremen,

20. ein Mitglied die Stadtgemeinde Bremerhaven, gewählt vom Magistrat der Stadt
Bremerhaven und

21. je ein Mitglied die politischen Parteien und Wählervereinigungen, die bei der
letzten Bürgerschaftswahl vor Beginn der Amtszeit mindestens fünf Prozent der
gültigen Stimmen erhalten haben.

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Aus der Anzahl der Mitglieder nach Satz 1 er-
gibt sich die Gesamtzahl der Stimmen des Medienrates.

(3) Solange und soweit Mitglieder in den Medienrat nicht entsandt werden, verrin-
gert sich die Mitgliederzahl entsprechend.
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§ 50

Mitgliedschaft, persönliche Voraussetzungen

(1) Den Organen der Landesmedienanstalt dürfen nicht angehören:

1. Angehörige der gesetzgebenden oder beschließenden Organe der Europäischen
Gemeinschaften, des Europarates, des Bundes oder eines Landes, es sei denn,
sie sind nach § 49 Absatz 1 Nummer 19 bis 21 entsandt,

2. Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung und Bedienstete einer
obersten Bundes- oder Landesbehörde sowie politische Beamtinnen und Beamte,

3. Mitglieder einer Deputation, der Stadtbürgerschaft der Stadt Bremen, der Stadt-
verordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven oder des Magistrats der Stadt
Bremerhaven, es sei denn, sie sind nach § 49 Absatz 1 Nummer 19 bis 21 ent-
sandt.

4. Mitglieder eines Organs einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt oder einer
anderen Landesmedienanstalt, oder Personen, die in einem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zu einer öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalt oder einer anderen Landesmedienanstalt stehen,

5. Personen,  die  Rundfunkprogramme  oder  vergleichbare  Telemedien  anbieten
oder eine Kabelanlage betreiben,

6. Personen, die an Unternehmen beteiligt sind, die entsprechend Nummer 5 tätig
sind,

7. Personen, die als Arbeitnehmer, in einem Dienstverhältnis oder in freier Mitar-
beit für Personen oder Unternehmen tätig sind, die entsprechend Nummer 5
tätig sind,

8. Geschäftsunfähige, beschränkt Geschäftsfähige, Personen, für die eine Betreu-
ung angeordnet ist, oder

9. Personen, die die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, Rechte aus öffentli-
chen Wahlen zu erlangen oder in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder
zu stimmen, durch Richterspruch verloren haben oder das Grundrecht der frei-
en Meinungsäußerung nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt haben.

(2) Mitglied des Medienrates darf nicht werden, wer wirtschaftliche oder sonstige
Interessen hat, die geeignet sind, die Erfüllung seiner Aufgaben als Mitglied des
Medienrats zu gefährden. Eine Gefährdung liegt vor, wenn ein Mitglied unmittelbar
oder mittelbar Rechtsgeschäfte mit der Landesmedienanstalt oder ihren Einrichtun-
gen in einem Maße abschließt, das geeignet ist, seine Unabhängigkeit in Frage zu
stellen oder das zu Interessenkollisionen mit seinen Aufgaben als Mitglied des Medien-
rates führt.

(3) Die Mitglieder des Medienrates müssen ihren Wohnsitz im Land Bremen haben.

(4) Tritt nachträglich für ein Mitglied des Medienrates einer der in Absatz 1 oder 2
genannten Ausschlussgründe ein, scheidet das betroffene Mitglied aus dem Medienrat
aus. Tritt für die Direktorin oder den Direktor einer der in Absatz 1 genannten Aus-
schlussgründe ein, endet das Amt.

(5) Feststellungen über die Ausschlussgründe nach den Absätzen 1 und 2 trifft der
Medienrat.

§ 50a

Wahl und Amtszeit des Medienrates

(1) Die in § 49 Absatz 1 aufgeführten Mitglieder werden durch die dort genannten
Organisationen bestimmt. Dabei soll nach demokratischen Grundsätzen im Rahmen
der jeweils geltenden Statuten verfahren werden.

(2) Das nach § 49 Absatz 1 Nummer 18 gewählte Mitglied wird durch übereinstim-
mende Erklärung der Vorstände nach § 26 BGB der Vereine „SCHURA – Islamische
Religionsgemeinschaft Bremen e. V.“, „DITIB Landesverband Niedersachsen und
Bremen e. V.“ und des Bremer Mitgliedsvereins des Dachverbandes „Verband der
Islamischen Kulturzentren e. V.“ (VIKZ) bestimmt. Eine entsprechende Erklärung
gilt auch als abgegeben, wenn neben SCHURA und DITIB die Mehrheit der Mitglieds-
vereine des VIKZ der Bestimmung zustimmt.
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(3) Frauen und Männer sollen bei der Wahl der Mitglieder jeweils zu fünfzig Prozent
berücksichtigt werden. Wurde ein Mann als Mitglied entsandt, ist nachfolgend eine
Frau als Mitglied zu entsenden und umgekehrt, soweit keine Wiederberufung er-
folgt. Die Anforderungen der Sätze 1 und 2 entfallen bei einer Entsendung nach § 49
Absatz 1 Nummer 11.

(4) Die Amtsperiode des Medienrates beträgt vier Jahre. Sie beginnt mit seinem ers-
ten Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtsperiode führt der Medienrat die Geschäfte
bis zum Zusammentritt des neuen Medienrates weiter. Die Wahl der neuen Mitglie-
der wird frühestens zwei Monate vor Ablauf der Amtsperiode durchgeführt. Die Na-
men der gewählten Mitglieder und das jeweilige Auswahlgremium sind der Landes-
medienanstalt mitzuteilen.

(5) Eine Person darf dem Medienrat maximal für 12 Jahre angehören. Der oder die
Vorsitzende sowie der oder die stellvertretende Vorsitzende darf dem Medienrat für
maximal 16 Jahre angehören. Die zeitliche Begrenzung nach Satz 1 gilt auch in den
Fällen, in denen keine unmittelbare Wiederwahl bzw. -entsendung erfolgt, sondern
eine Person nach einer Unterbrechung der Mitgliedschaft erneut gewählt oder ent-
sandt wird.

(6) Scheidet ein Mitglied aus dem Medienrat vorzeitig aus, so ist für den Rest seiner
Amtszeit ein Nachfolgemitglied zu bestimmen.

(7) Die nach § 49 Absatz 1 Nummer 19 bis 21 gewählten Mitglieder können vor
Ablauf ihrer Amtszeit von den entsendungsberechtigten Stellen abberufen werden.
Dies gilt auch für die übrigen Mitglieder, wenn sie aus der entsendungsberechtigten
Stelle oder Organisation ausgeschieden sind.

§ 51

Aufgaben und Arbeitsweise des Medienrates, Kostenerstattung

(1) Der Medienrat nimmt die Aufgaben der Medienanstalt wahr, soweit sie nicht der
Direktorin oder dem Direktor übertragen sind.

(2) Der Medienrat wählt aus seiner Mitte ein vorsitzführendes Mitglied und ein Mit-
glied für dessen Stellvertretung. Abberufungen mit der Mehrheit von zwei Dritteln
der Stimmen des Medienrates sind zulässig.

(3) Das vorsitzführende Mitglied vertritt den Medienrat nach außen.

(4) Die Sitzungen des Medienrates werden nach Bedarf von dem vorsitzführenden
Mitglied einberufen. Auf Antrag von mindestens einem Viertel der Mitglieder und
auf Antrag der Direktorin oder des Direktors muss der Medienrat einberufen wer-
den. Der Antrag muss den Beratungsgegenstand angeben.

(5) Der Medienrat tagt in öffentlicher Sitzung. In begründeten Ausnahmefällen kann
der Medienrat mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder den Ausschluss der
Öffentlichkeit beschließen. Personalangelegenheiten, die aus Gründen des Persön-
lichkeitsschutzes des Personals der Landesmedienanstalt vertraulich sind, sind stets
in nicht öffentlicher Sitzung zu behandeln. Ein Vertreter oder eine Vertreterin der
Rechtsaufsicht kann ohne Stimmrecht an allen Sitzungen teilnehmen.

(6) Sämtliche Beschlüsse und Ergebnisse der Beratungen werden gemeinsam mit
einer Anwesenheitsliste durch die Landesmedienanstalt in geeigneter Form auf ih-
ren Internetseiten bekannt gemacht; § 45 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend. Die Ta-
gesordnungen der Medienratssitzungen sind jeweils zwei Wochen vorab auf den In-
ternetseiten der Landesmedienanstalt zu veröffentlichen.

(7) Die Direktorin oder der Direktor nimmt an den Beratungen des Medienrates mit
beratender Stimme teil. Die Teilnahme anderer Personen ist durch die Geschäftsord-
nung zu regeln.

(8) Die Mitglieder des Medienrates sind ehrenamtlich tätig und zur Teilnahme an
den Sitzungen des Medienrates verpflichtet. Sie haben Anspruch auf Zahlung von
Sitzungsgeldern und auf Ersatz von Reisekosten einschließlich von Fahrtkosten-
pauschalen und auf Tages- und Übernachtungsgeld in gleicher Höhe wie die Mit-
glieder des Rundfunkrates von „Radio Bremen“. Die Höhe aller Leistungen an Mit-
glieder des Medienrates nach Satz 2 ist durch Satzung zu regeln. § 45 Absatz 4 gilt
entsprechend.

(9) Der Medienrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
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(10) Der Medienrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder des Medienrates nach
näherer Bestimmung der Geschäftsordnung geladen worden sind und mindestens
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

(11) Ist der Medienrat beschlussunfähig, sind alle Mitglieder innerhalb angemesse-
ner Frist mit der gleichen Tagesordnung erneut zu laden. In der folgenden Sitzung ist
der Medienrat unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

(12) Der Medienrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Beschlüsse über die Erteilung, die Rücknahme und den Widerruf
einer Zulassung, über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten und über deren
Rücknahme oder Widerruf, über eine Untersagung nach § 38 sowie die Wahl der
Direktorin oder des Direktors bedürfen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglie-
der. Beschlüsse über die Abberufung der Direktorin oder des Direktors bedürfen der
Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder.

(13) Die Mitglieder des Medienrates nehmen regelmäßig an Fortbildungsveranstal-
tungen zu journalistischen, technischen, datenschutz- und medienrelevanten The-
men teil. Sie sollen die konkreten Arbeits- und Sendeabläufe der Landesmedienan-
stalt kennen lernen.

§ 52

Aufgaben der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Direktorin oder der Direktor leitet die Landesmedienanstalt. Sie oder er sorgt
für eine größtmögliche Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und den sonstigen
Organen der Landesmedienanstalt.

(2) Sie oder er hat insbesondere die Aufgaben

1. Beschlüsse des Medienrates vorzubereiten und zu vollziehen,

2. die laufenden Geschäfte zu führen,

3. die Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Vor-
schriften dieses Gesetzes zu überwachen,

4. Veranstalter, Betreiber von Kabelanlagen und andere, deren Rechte und Pflich-
ten dieses Gesetz und der Rundfunkstaatsvertrag regeln, zu beraten und

5. mit anderen Landesmedienanstalten unter Beteiligung des Medienrates zu-
sammenzuarbeiten, insbesondere beim Erlass gemeinsamer Regelungen auf
Grund des Rundfunkstaatsvertrages.

(3) Die Direktorin oder der Direktor vertritt die Landesmedienanstalt gerichtlich und
außergerichtlich. § 53 Absatz 3 bleibt unberührt.

(4) Die Direktorin oder der Direktor regelt im Einvernehmen mit dem vorsitzführenden
Mitglied des Medienrates ihre oder seine Vertretung.

§ 53

Wahl, Amtsdauer, Abberufung der Direktorin oder des Direktors

(1) Die Direktorin oder der Direktor darf nicht dem Medienrat angehören und muss
ihren oder seinen Hauptwohnsitz in der Freien Hansestadt Bremen haben. Sie oder
er wird vom Medienrat auf fünf Jahre gewählt, Wiederwahl ist zulässig. Der Medien-
rat soll sich bei der Auswahl eines geeigneten Auswahlverfahrens bedienen.

(2) Bei gröblicher Verletzung der ihr oder ihm obliegenden Pflichten kann die Direk-
torin oder der Direktor vor Ablauf der Amtszeit vom Medienrat abberufen werden.
Sie oder er ist vor der Entscheidung zu hören.

(3) Das vorsitzführende Mitglied des Medienrates schließt den Dienstvertrag mit der
Direktorin oder dem Direktor und vertritt die Landesmedienanstalt gegenüber die-
ser oder diesem gerichtlich und außergerichtlich.

§ 54

Finanzierung und Haushaltswesen

(1) Die Landesmedienanstalt deckt den Finanzbedarf aus dem zusätzlichen Anteil
am Rundfunkbeitrag nach § 40 Absatz 1 des Rundfunkstaatsvertrages, aus Bußgel-
dern für Ordnungswidrigkeiten, die sie verhängt, sowie durch Gebühren und Ausla-
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gen. Die Erhebung von Gebühren und Auslagen regelt die Landesmedienanstalt
durch Satzung, die von der Rechtsaufsicht zu genehmigen ist.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesmedienanstalt bestimmt sich
nach dem vom Medienrat jährlich zu beschließenden Haushaltsplan. Der Haushalts-
plan kann die Bildung von Rücklagen vorsehen, soweit und solange dies zu einer
wirtschaftlichen und sparsamen Aufgabenerfüllung für bestimmte Maßnahmen er-
forderlich ist, die nicht aus den Mitteln eines Haushaltsjahres finanziert werden kön-
nen. Die Rücklagen sollen in ihrer Gesamtheit zwei Zehntel des jährlichen Haushalts-
volumens nicht überschreiten. Der Haushaltsplan bedarf der Genehmigung der
Rechtsaufsicht. Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn gegen Bestim-
mungen des Landeshaushaltsrechts, insbesondere gegen die Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit verstoßen wird.

(3) Die Direktorin oder der Direktor stellt die Jahresrechnung und einen jährlichen
Geschäftsbericht auf, der in Kurzfassung gemeinsam mit einer Zusammenfassung
über die geprüfte Jahresrechnung auf den Internetseiten der Landesmedienanstalt
zu veröffentlichen ist. Darin enthalten sind sämtliche Leistungen, die der Direktorin
oder dem Direktor im jeweiligen Geschäftsjahr gewährt wurden. Der Geschäftsbe-
richt und die geprüfte Jahresrechnung sind der Rechtsaufsicht vorzulegen. Die
Rechnungsprüfung gemäß § 109 Absatz 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung er-
folgt durch eine sachverständige Prüferin oder einen sachverständigen Prüfer.

(4) Radio Bremen verwendet die Finanzmittel nach § 40 Absatz 1 und 3 des Rundfunk-
staatsvertrages, die in einem Kalenderjahr nicht für die Landesmedienanstalt benö-
tigt werden für Zwecke der Film- und Medienförderung.

(5) Die Haushaltsführung, Rechnungslegung, Prüfung und Entlastung der Landes-
medienanstalt richtet sich nach § 105 Absatz 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung.
Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen prüft nach § 111 der Landes-
haushaltsordnung die Haushalts- und Wirtschaftsführung. Die Landesmedienanstalt
erstellt eine mehrjährige Finanzplanung und kann im Rahmen der Finanzplanung
angemessene Rücklagen bilden.

(6) Die Landesmedienanstalt gibt sich eine Finanzordnung. Diese ist auf den In-
ternetseiten der Landesmedienanstalt zu veröffentlichen.

§ 55

Rechtsaufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht über die Landesmedienanstalt obliegt dem Senat der Freien
Hansestadt Bremen. Ihm sind die zur Wahrnehmung dieser Aufgabe erforderlichen
Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren.

(2) Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, die Landesmedienanstalt schriftlich auf Maß-
nahmen oder Unterlassungen hinzuweisen, die dieses Gesetz oder die allgemeinen
Rechtsvorschriften verletzen und sie aufzufordern, die Rechtsverletzung zu beseiti-
gen.

(3) Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben,
weist die Rechtsaufsicht die Landesmedienanstalt an, auf deren Kosten innerhalb
einer bestimmten Frist im Einzelnen festgelegte Maßnahmen durchzuführen.

Abschnitt 8

Datenschutz

§ 56

Geltung von Datenschutzvorschriften

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden
Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch wenn
die Daten nicht in Dateien verarbeitet und genutzt werden. Insbesondere gilt § 47
des Rundfunkstaatsvertrages.

(2) Soweit Veranstalter und ihre Hilfsunternehmen personenbezogene Daten aus-
schließlich zu eigenen journalistisch-redaktionellen oder literarischen Zwecken er-
heben, verarbeiten oder nutzen, finden ausschließlich die §§ 5, 9 und 38a des Bundes-
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datenschutzgesetzes in der am 14. August 2009 geltenden Fassung Anwendung. Bei
einer Verletzung dieser Bestimmungen gilt § 7 des Bundesdatenschutzgesetzes in
der am 14. August 2009 geltenden Fassung.

(3) Kabelnetze und ihre Zusatzeinrichtungen sind nach dem Stand der Technik und
Organisation so auszugestalten und zu betreiben, dass personenbezogene Daten
weder verfälscht noch zerstört noch unbefugt verarbeitet oder genutzt werden kön-
nen.

§ 57

Datenschutzkontrolle

(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz überwacht die Einhaltung
der Datenschutzbestimmungen im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Sie oder er
teilt Beanstandungen der Landesmedienanstalt mit, damit diese die nach den Absät-
zen 5 bis 7 vorgesehenen Maßnahmen treffen kann.

(2) Der Veranstalter und die Betreiber von Kabelanlagen sind verpflichtet, einen Da-
tenschutzbeauftragten oder eine Datenschutzbeauftragte zu bestellen. Für die Be-
stellung und die Aufgaben des Beauftragten oder der Beauftragten finden die jeweils
geltenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes Anwendung.

(3) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Veranstalter eines Rundfunkprogramms und
der für einen Beitrag oder eine Sendung Verantwortliche haben der oder dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz jederzeit den kostenlosen Abruf von Programmen
zu gestatten, Zutritt zu Grundstücken und Geschäftsräumen zu gewähren, dort Prü-
fungen und Besichtigungen zu gestatten und Einsicht in die geschäftlichen Unterla-
gen, in die gespeicherten personenbezogenen Daten und die Datenverarbeitungs-
programme nehmen zu lassen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 des Grundgesetzes) sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis (Artikel 10
des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt.

(4) Der Betreiber einer Kabelanlage, der Veranstalter eines Rundfunkprogramms und
die oder der für einen Beitrag oder eine Sendung Verantwortliche sind verpflichtet,
der oder dem Landesbeauftragten zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Die oder der Auskunftspflichtige kann die Aus-
kunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie oder ihn selbst oder
einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

(5) Die Landesmedienanstalt leitet die Beanstandung der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz, dem Betreiber der Kabelanlage, dem Veranstalter des Rund-
funkprogramms oder der oder dem für den Beitrag oder die Sendung Verantwortli-
chen zu und fordert zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr bestimmten Frist auf.
Die Landesmedienanstalt leitet eine Abschrift der Stellungnahme der oder dem Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz zu.

(6) Die Landesmedienanstalt kann bei Verstößen gegen die Datenschutzbestimmun-
gen das Betreiben der Kabelanlage oder die jeweiligen Angebote untersagen, in der
Regel jedoch erst nach vorheriger Beanstandung. Die Untersagung ist unzulässig,
wenn sie außer Verhältnis zur Bedeutung des Betriebs der Kabelanlage oder der
Angebote für den Betreiber der Kabelanlage, den Veranstalter des Rundfunkpro-
gramms oder den für den Beitrag oder die Sendung Verantwortlichen sowie die All-
gemeinheit steht. Die Landesmedienanstalt darf das Betreiben der Kabelanlage oder
die Angebote nur untersagen, wenn die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Die Untersagung ist auf bestimmte
Arten oder Teile von Angeboten zu beschränken, wenn die Einhaltung der Daten-
schutzbestimmungen dadurch erreicht werden kann.

(7) Soweit eine Untersagung ausgesprochen wird, kann die Landesmedienanstalt
auch anordnen, dass in diesem Umfang Angebote zu sperren sind.

§ 58

Datenverarbeitung für publizistische Zwecke

(1) Führt die journalistisch-redaktionelle Verarbeitung personenbezogener Daten zur
Veröffentlichung von Gegendarstellungen der Betroffenen, sind diese Gegendarstel-
lungen zu den gespeicherten Daten zu nehmen und für dieselbe Zeitdauer aufzube-
wahren wie die Daten selbst.
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(2) Wird jemand durch eine Berichterstattung im Rundfunk oder in einem Medien-
dienst in ihrem oder seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann sie oder er
Auskunft über die der Berichterstattung zugrundeliegenden, zu ihrer oder seiner
Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach Abwägung der
schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit

1. aus den Daten auf die Person der Verfasserin oder des Verfassers, der Einsenderin
oder des Einsenders oder der Gewährsträgerin oder des Gewährsträgers von
Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen
werden kann,

2. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journa-
listische Aufgabe des Anbieters durch Ausforschung des Informationsbestandes
beeinträchtigt würde.

Die oder der Betroffene kann die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

Abschnitt 9

Bußgeld-, Übergangs- und Schlussvorschriften

§ 59

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. ohne die nach § 3 Absatz 1 erforderliche Zulassung der Landesmedienanstalt
oder die nach § 3 Absatz 2 erforderliche Anzeige Rundfunk veranstaltet,

2. entgegen § 7 in Verbindung mit § 6 Absatz 2 falsche Angaben über seine Be-
teiligungsverhältnisse macht,

3. gegen die in § 9 Absatz 5 aufgestellten Grundsätze verstößt,

4. eine Änderung entgegen § 6 Absatz 5 Satz 1 und Satz 2 oder § 7 Absatz 3 nicht
unverzüglich mitteilt,

5. gegen die in §§ 14 und 23 aufgestellten Grundsätze verstößt,

6. entgegen § 16 Satz 1 keine oder keinen für den Inhalt des Rundfunkprogramms
Verantwortliche oder Verantwortlichen benennt oder entgegen § 16 Satz 2 bei
der Benennung mehrerer Verantwortlicher die jeweilige Verantwortlichkeit nicht
angibt,

7. ihrer oder seiner Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflicht entgegen § 18 Ab-
satz 1, der hierauf bezogenen Einsichts- und Übersendungspflicht nach § 18 Ab-
satz 3 oder Absatz 4 oder den Verpflichtungen des § 18 Absatz 5 nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig nachkommt,

8. Gegendarstellungen entgegen § 19 nicht unverzüglich in der vorgeschriebenen
Form und Dauer verbreitet,

9. entgegen § 20 Absatz 1 amtliche Verlautbarungen nicht verbreitet,

10. ihrer oder seiner Offenlegungspflicht nach § 21 Absatz 2 Satz 2 nicht nachkommt,

11. ein Rundfunkprogramm ohne die nach § 24 erforderliche Bestätigung der Landes-
medienanstalt weiterverbreitet,

12. entgegen § 29 Absatz 4 falsche Angaben über seine Beteiligungsverhältnisse
macht,

13. ohne die nach § 31 Absatz 4 erforderliche Genehmigung der Landesmedien-
anstalt das Programmschema oder das digitale Bouquet ändert,

14. entgegen § 34 Absatz 1 den Betrieb einer Kabelanlage nicht anzeigt,

15. die in § 36 Absatz 2 genannten Rundfunkprogramme nicht verbreitet oder ge-
gen Vorschriften der Kabelbelegungssatzung nach § 36 Absatz 4 verstößt,

16. entgegen § 37 Absatz 1 die geplante Belegung einer Kabelanlage nicht rechtzei-
tig anzeigt,

17. wer im Offenen Kanal oder im Ereignisrundfunk einen Tatbestand des § 49 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 25 des Rundfunkstaatsvertrages erfüllt,
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18. entgegen § 48 Absatz 3 einen Rechtsverstoß trotz Anweisung der Landesme-
dienanstalt fortsetzt oder nicht unterlässt,

19. entgegen § 48 Absatz 4 Beanstandungen in ihrem oder seinem Rundfunkpro-
gramm nicht verbreitet,

20. als Veranstalter landesweiten Rundfunks einen Tatbestand des § 49 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 25 des Rundfunkstaatsvertrages erfüllt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet
werden.

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Landesmedienanstalt.

(4) Für die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 gilt
§ 49 Absatz 5 des Rundfunkstaatsvertrages entsprechend.

§ 60

Ausführungsbestimmung zu § 35 des Rundfunkstaatsvertrages

(1) Gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter der Bremischen Landesmedien-
anstalt im Sinne von § 35 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 und § 35 Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 2 des Rundfunkstaatsvertrages ist die Direktorin oder der Direktor. Ständige
Vertreterin oder ständiger Vertreter im Sinne von § 35 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 2 des
Rundfunkstaatsvertrages ist die Person, die nach § 52 Absatz 4 hierzu bestimmt wird.

(2) Das plural besetzte Beschlussgremium im Sinne von § 35 Absatz 4 des Rundfunk-
staatsvertrages ist der Medienrat.

§ 61

Zuständigkeit für den Datenschutz

Zuständige Behörde nach § 47 Absatz 3 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages ist die
oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.

§ 62

Aufsicht bei Telemedien

(1) Zuständige Behörde im Sinne von § 59 Absatz 1 Satz 1 des Rundfunkstaats-
vertrages ist die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit.

(2) Zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne von § 59 Absatz 2 des Rundfunkstaats-
vertrages ist bei Verstößen gegen § 54 Absatz 1 Satz 3 des Rundfunkstaatsvertrages
die Behörde, die für die Überwachung des jeweils betroffenen Gesetzes zuständig
ist. Im Übrigen ist zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne von § 59 Absatz 2 des
Rundfunkstaatsvertrages die Landesmedienanstalt.

§ 63

Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

Sachlich zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach

1. § 49 Absatz 1 Satz 1 Nummer 23 bis 28 des Rundfunkstaatsvertrages ist die oder
der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,

2. § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bis 28 des Rundfunkstaatsvertrages ist die
Bremische Landesmedienanstalt,

3. § 49 Absatz 1 Satz 2 Nummer 28 und 29 des Rundfunkstaatsvertrages ist die
Bremische Landesmedienanstalt sowie die oder der Landesbeauftragte für Da-
tenschutz und Informationsfreiheit für seinen Zuständigkeitsbereich nach § 47
Absatz 3 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertrages,

4. § 16 Absatz 1 und 2 Nummer 1 des Telemediengesetzes ist die Bremische Landes-
medienanstalt,

5. § 16 Absatz 2 Nummer 2 bis 6 des Telemediengesetzes ist die oder der Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit,

6. § 12 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist die Ortspolizeibehörde.
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§ 64

Übergangsvorschrift

(1) Dieses Gesetz findet auch auf Entscheidungen über die Zulassungen privater
Rundfunkveranstalter sowie über die Zuordnung und Zuweisung von Übertragungs-
kapazitäten Anwendung, die vor dem 1. April 2005 getroffen wurden. § 10 Absatz 2
des Bremischen Landesmediengesetzes vom 22. Juni 1993 (Brem.GBl. S. 197, 203 –
225-h-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Mai 2004 (Brem.GBl. S. 203)
geändert worden ist, findet auf Veranstalter, die vor dem 1. April 2005 zugelassen
wurden, weiterhin Anwendung.

(2) § 54 Absatz 1 sowie § 63 Nummer 6 gelten bis zum Ablauf des 31. Dezember
2012 in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 2005 (Brem.GBl. S. 71 – 225-h-1),
das zuletzt durch Gesetz vom 22. Dezember 2009 (Brem.GBl. 2010 S. 9) geändert
worden ist.

(3) Für die Rechtsverhältnisse der am . . . (einsetzen: Datum des Tages des Inkraft-
tretens nach § 66) amtierenden Mitglieder des Landesrundfunkausschusses ist bis
zum Ende ihrer Amtsperiode § 50 in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 2005
(Brem.GBl. S. 71 – 225-h-1), das zuletzt durch Gesetz vom 22. Dezember 2009
(Brem.GBl. 2010 S. 9) geändert worden ist, anzuwenden.

§ 65

Überprüfungsklausel

Die §§ 34 bis 38 werden regelmäßig alle drei Jahre, erstmals zum 1. Januar 2008
entsprechend Artikel 31 Absatz 1 der Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Par-
laments  und  des  Rates  vom  7.  März  2002  über  den  Universaldienst  und  Nutzer-
rechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten – Universaldienst-
richtlinie – (ABl. L 108 vom 24. April 2002 S. 51) überprüft.

§ 66

Inkraftreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Bremische Landesmediengesetz vom 22. März 2005 (Brem.GBl. S. 71 – 225-h-1), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (Brem.GBl. 2010 S. 9)
geändert worden ist, außer Kraft.

Begründung zur Novellierung des Bremisches Landesmediengesetz (BremLMG) vom
22. März 2005, zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung medienrechtlicher Ge-

setze vom 22. Dezember 2009 (Brem. GBl. 2010 S. 9)

Das Bremisches Landesmediengesetz (BremLMG) wurde zuletzt 2009 geändert. Seit-
dem gab es eine Reihe von rechtlichen und technischen Entwicklungen, u. a. das
neue Beitragsmodell und die fortschreitende Medienkonversion, sodass punktuell
Änderungsbedarf besteht. Diese anstehenden Korrekturen werden zum Anlass ge-
nommen, das BremLMG einer umfassenden Durchsicht und Modernisierung zu un-
terziehen und sprachliche Überarbeitungen, Anpassungen an die geänderte Termi-
nologie des Rundfunkstaatsvertrages und aktuelle rechtspolitische Entwicklungen
einzuarbeiten.

I. Allgemeiner Änderungsbedarf

1. Die Überarbeitung des Gesetzes hat drei wesentlichen Änderungskomplexe

• Das Gesetz ist nunmehr im Rahmen der rechtlichen Vorgaben durch-
gängig geschlechtsneutral formuliert. Im Rahmen der rechtsförmlichen
Prüfung durch den Senator für Justiz und Verfassung hat dieser al-
lerdings darauf hingewiesen, dass die Empfehlungen zur sprachlichen
Gleichbehandlung von Frauen und Männern nur eingeschränkt für
Personenbezeichnungen, die (auch) juristische Personen, deren Orga-
ne oder sonstige nicht rechtsfähige Zusammenschlüsse von Personen
erfassen, gelten. Denn im Unterschied zu natürlichen Personen hätten
diese nur ein grammatisches Geschlecht (Handbuch der Rechtsförm-
lichkeit Nr. 113). Da z. B. Veranstalter, Anbieter und Betreiber auch
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juristische Personen sein können, ist dort nach Auffassung des Sena-
tors für Justiz und Verfassung auf die weibliche Form zu verzichten.
Diese Vorgabe wurde berücksichtigt, im Übrigen wurden alle bisher
nur in männlicher Form vorhandenen Bezeichnungen entweder durch
neutrale Begriffe ersetzt oder durch eine weibliche Form ergänzt. Eine
Änderung der Bestimmungen geht damit nicht einher. Durch die Neu-
formulierungen ergibt sich eine Vielzahl von Änderungen. Zur besse-
ren Lesbarkeit des Gesetzes wird eine Neuveröffentlichung des Geset-
zes vorgeschlagen.

• Mit einer Veränderung der heutigen Gremienstruktur wird künftig dem
Grundsatz der Staatsferne stärker Rechnung getragen. Künftig entfällt
eine Entsendung von Mitgliedern in das Gremium durch das Parla-
ment bzw. seines Ausschusses, lediglich die in der Bürgerschaft (Land-
tag) vertretenen Parteien sowie die beiden Stadtgemeinden Bremen
und Bremerhaven werden künftig als „staatliche Stellen“ Mitglieder
entsenden. In das künftige Gremium werden vor allem gesellschaftlich
relevante Gruppen entsandt. Dabei orientiert sich der Vorschlag weit-
gehend an der heutigen Besetzung des Rundfunkrates von Radio Bre-
men (vergleiche § 9 Radio-Bremen-Gesetz – RBG).

• Die Vorgaben, die zuletzt im RBG eingefügt worden waren und der
Stärkung der Transparenz gegenüber den Gremien, vor allem aber der
Öffentlichkeit dienen, gelten künftig auch für die Landesmedienanstalt.
Sie folgen dem in der bremischen Verwaltung geltenden Grundsatzes
des Corporate Governance Kodex, nach dem die Gesellschaften und
Einrichtungen ein Höchstmaß an Transparenz walten lassen müssen.

2. Durchgängig vorgenommene Änderungen

Die Verwendung von Behördenbezeichnungen wird vereinheitlicht. So wird
die Bremische Landesmedienanstalt (brema) durchgängig als „Landes-
medienanstalt“ bezeichnet, während die Bezeichnung vorher wechselte.
Die Senatskanzlei wird durchgängig als „Rechtsaufsicht“ bezeichnet, es sei
denn, sie wird nicht in ihrer Funktion als Rechtsaufsicht, sondern als Ver-
waltungsbehörde tätig.

Die Bezeichnung „Landesrundfunkausschuss“ wird durch „Medienrat“ er-
setzt. Der Begriff „Rundfunk“ bildet die Aufgaben des Gremiums nicht mehr
ab, das inzwischen auch für Telemedien zuständig ist. Mit der Bezeichnung
„Medien“ erfolgt insoweit eine Modernisierung und Anpassung an ent-
sprechende Institutionen und Vorschriften. Der Wechsel von „-ausschuss“
auf „-rat“ dient der Angleichung zum Rundfunkrat bei Radio Bremen und
ist terminologisch treffender, da es sich hier im engeren Sinne nicht um
einen „Ausschuss“ (etwa von Mitgliedern der Landesmedienanstalt), son-
dern um ein beratendes und kontrollierendes Gremium handelt.

Des Weiteren werden verschiedene Fehler in Sprache und Zeichensetzung
korrigiert.

Schließlich ergibt sich aus der Neufassung diverser Vorschriften Änderungs-
bedarf bei der Nummerierung der Sätze und Absätze.

Soweit die neuen Bestimmungen im Jahr 2012 wegen des Inkrafttretens
des neuen Beitragsmodells zum 1. Januar 2013 noch nicht wirksam sind
oder in bestehende Rechtspositionen eingreifen, sieht das Gesetz entspre-
chende Übergangsregelungen vor.

II. Einzelne Änderungen

1. Die Neuformulierung des § 1 Absatz 1 dient der Modernisierung und Ver-
einfachung  des  Gesetzestextes.  Nach  der  Terminologie  des  Rundfunk-
staatsvertrags gehört der Fernsehtext zu den Telemedien (vergleiche § 2
Absatz 1 RStV), sodass dieser Begriff zu streichen ist.

Der neu eingefügte § 1 Absatz 4 sieht Ausnahmebestimmungen vor, die
bereits in § 1 Absatz 4 RStV formuliert sind und im BremLMG zur Klar-
stellung ergänzt werden.
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2. In § 2 werden redaktionelle Änderungen vorgenommen, um die Kategorisie-
rungen zu präzisieren. Der Einschub „im Sinne dieses Gesetzes“ macht
deutlich, dass es sich hier um keine allgemeingültige Definition handelt,
sondern dass das LMG, soweit es die Angabe von Programmkategorien
verlangt, damit auf die hier genannten vier Kategorien verweist. Im Übri-
gen entspricht der Absatz der Terminologie von § 2 Rundfunkstaatsvertrag.

Die Änderung in § 2 Absatz 9 dient der Modernisierung des Gesetzes, an-
statt eines „Rundfunkkanals“ berücksichtigt das Gesetz künftig alle Ver-
breitungswege.

3. Die Vielfaltsvorgaben in § 13 werden durch die neu eingefügten Absätze 2
und 3 verändert. Enthalten ist künftig ein Appell an die Veranstalterinnen
und Veranstalter, die Belange von Migrantinnen und Migranten sowie die
Förderung der niederdeutschen Sprache verstärkt zu berücksichtigen. Wäh-
rend die Bestimmung des Absatz 2 neu in das Gesetz aufgenommen wird,
wird  hinsichtlich  der  niederdeutschen  Sprache  anstelle  des  Absatzes  1
Satz 4 alte Fassung ein eigenständiger Absatz 3 eingefügt. Wie bereits beim
öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Fall, wird nun auch für die privaten
Veranstalter betont, dass sie sich dem Thema Integration stärker anneh-
men sollen. Absatz 2 entspricht wörtlich § 4 Absatz 3 RBG, sodass für den
öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk im Land Bremen inso-
weit die gleichen Grundsätze gelten. Dies findet seine Entsprechung in der
Berufung eines festen Mitglieds des Bremer Rats für Integration sowie ei-
nes Vertreters der in Bremen lebenden Muslime in den Medienrat (verglei-
che § 49). Die Förderung der niederdeutschen Sprache wird schließlich he-
rausgehoben, da die Bundesrepublik nach der Europäischen Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen verpflichtet ist, die genannten Spra-
chen stärker zu fördern. Im Geltungsbereich dieses Gesetzes soll dies u. a.
durch eine verstärkte Ausstrahlung von Sendungen in niederdeutscher Spra-
che erfolgen. Beide Bestimmungen heben schon bestehende Verpflichtun-
gen besonders hervor.

4. In den Programmgrundsätzen nach § 14 werden durch Einfügung der Ab-
sätze 3 und 4 die Belange der Jugendlichen und der Menschen mit Behin-
derungen gestärkt. Diese Bestimmungen sind im Rahmen der Programm-
grundsätze zu regeln, da es sich um Querschnittsaufgaben handelt, die the-
menunabhängig bei allen Sendungen Beachtung finden sollen.

Absatz 3 dient der Hervorhebung des besonderen Bedarfes zum Schutz der
Jugend und greift die aktuellen rechtspolitischen Bestrebungen auf, den
Jugendmedienschutz zu verbessern.

Absatz 4 dient der Förderung der Barrierefreiheit und unterstützt damit eine
Zielvorgabe der Landesmedienanstalten: Die Gremienvorsitzenden und die
Direktoren bzw. Präsidenten der Landesmedienanstalten haben im Novem-
ber 2011 festgestellt, dass die Barrierefreiheit eine gesamtgesellschaftlich
relevante Aufgabe sei, der sich auch die privaten Rundfunkveranstalter im
Rahmen ihres öffentlichen Auftrags stellen müssten. Die Medienanstalten
haben die privaten Veranstalter aufgefordert, vermehrt Angebote bereit zu
stellen, die Menschen mit Behinderungen zugänglich sind. Mit der hier
vorgelegten Formulierung wird dem Beschluss der Landesmedienanstalten
entsprechend Nachdruck verliehen.

Absatz 7 normiert eine Berichtspflicht der privaten Veranstalter an die
Landesmedienanstalt, um eine erhöhte Verbindlichkeit zu erreichen. Die
Vorschrift erleichtert auch die Berichterstattung gegenüber der Europäi-
schen Kommission, für die in der Vergangenheit jeweils Nachfragen bei
den Anbietern durchgeführt werden mussten.

5. § 15 enthält Bestimmungen zur sogenannten kommerziellen Kommunika-
tion, also zur Zulässigkeit von Fernsehwerbung, Sponsoring, Teleshopping
und Gewinnspielen. Hier sieht der Rundfunkstaatsvertrag Ausnahmen vor,
die den privaten Veranstaltern mehr Flexibilität ermöglichen. Die bisheri-
gen Inhalte des § 15 bleiben im Wesentlichen unverändert. Verweise und
Inhalte werden lediglich an die veränderten Bestimmungen im Rundfunk-
staatsvertrag angepasst. § 7 Absatz 4 Satz 2 umfasst die Werbung im soge-
nannten splitscreen. § 7a Absatz 3 regelt die Unterbrecherwerbung bei Fil-
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men, Serien und sonstigen Formaten. Nachrichtensendungen sollen bei ei-
ner Dauer von unter 30 Minuten auch künftig nicht unterbrochen werden
dürfen. § 45 Absatz 1 regelt die Dauer der Fernsehwerbespots.

6. Das Verlautbarungsrecht (§ 20) verpflichtet die privaten Veranstalterinnen
und Veranstalter – entsprechend den Bestimmungen im öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk – dazu, u. a. in Katastrophenfällen Warnhinweise und an-
dere Regierungsmitteilungen zu verbreiten. Diese Vorschrift ist wegen ge-
änderter Nutzungsgewohnheiten der Medien zu modernisieren, künftig sind
amtliche Verlautbarungen nicht nur über Hörfunk und Fernsehen, sondern
durch alle Telemedien zu verbreiten. Absatz 2 wird dementsprechend von
„Sendung“ auf „Sendung oder Angebot“ erweitert.

7. Der neu hinzugefügte § 28 Absatz 4 bestimmt, dass die Landesmedien-
anstalt bei der Zuweisung von Übertragungskapazitäten an private Anbieter
der Bundesnetzagentur sowie der Rechtsaufsicht eine Abschrift des Zu-
weisungsbescheides zuleitet. Unverändert obliegt es damit der Landes-
medienanstalt, Übertragungskapazitäten, die ihr durch die Senatskanzlei
zugeordnet wurden, im Rahmen des hier näher ausgestalteten Verfahrens
den privaten Veranstaltern zuzuweisen. Da die Rechtsaufsicht und die Bun-
desnetzagentur in dieses Verfahren nicht eingebunden sind – und dies auch
in Zukunft nicht vorgesehen ist –, besteht dort bisher aber jeweils keine
Kenntnis über das Ergebnis der Zuweisungsverfahren und damit über die
Nutzung der Übertragungskapazitäten. Um Nachfragen in Zukunft entbehr-
lich zu machen, wird nun eine standardmäßige Weitergabe des Zuweisungs-
bescheids, aus dem sich der Anbieter und das konkrete Angebot ergeben,
vorgesehen. Absatz 4 neue Fassung korrespondiert mit den ebenfalls er-
gänzten §§ 32 Absatz 3 und 33 Absatz 5 (siehe unten).

8. Der neu eingefügte § 32 Absatz 3 verpflichtet die Landesmedienanstalt, die
Senatskanzlei und die Bundesnetzagentur über die Rücknahme einer Zu-
weisung von Übertragungskapazitäten zu informieren. Hintergrund ist, dass
Frequenzen, die länger als ein Jahr ungenutzt sind, von der Bundesnetz-
agentur zurückgenommen werden können, sodass für das Land Bremen
koordinierte Frequenzen auf Dauer verloren gehen können. Die Informa-
tion trägt also dazu bei, eine rechtzeitige Neubelegung der freigewordenen
Kapazitäten sicherzustellen. Eine entsprechende Regelung wird durch den
Verweis des neu eingefügten § 33 Absatz 5 für den Fall des Widerrufs einer
Zuweisung geschaffen.

9. § 36 Absatz 7 hebt die aufschiebende Wirkung von Rechtsmitteln gegen
Entscheidungen der Landesmedienanstalt bei der Belegung von Kabelan-
lagen auf. Diese Bestimmung verhindert, dass eine neue oder veränderte
Belegung durch ein Rechtsmittelverfahren blockiert wird. Dem Beteiligten,
der einen Widerspruch gegen die Kabelbelegung eingelegt hat, bleibt es
selbstverständlich unbenommen, den Rechtsweg weiter zu beschreiten.

10. Die Neuformulierung zur kommerziellen Kommunikation beinhaltet für den
Bürgerrundfunk keine inhaltliche Änderung, ihm ist schon nach bisheriger
Rechtslage untersagt, sich aus Sponsoring oder Werbung zu finanzieren
oder teilzufinanzieren, stattdessen erfolgt die Finanzierung vollumfänglich
aus Rundfunkgebühren. Diese Bestimmungen werden beibehalten. Um den
Definitionen über kommerzielle Kommunikation im Rundfunkstaatsvertrag
zu entsprechen, wird diese Verpflichtung nun durch einen eigenen Absatz
geregelt, der sich ausdrücklich auf Werbung, Sponsoring, Teleshopping und
Gewinnspiele bezieht. Da die Formulierung alle Arten der Werbung ein-
schließt, kann der Hinweis auf die Werbefreiheit in § 40 Absatz 2 Satz 2 alte
Fassung entfallen. Die Regelung der Werbefreiheit ist nun in § 39 Absatz 3
geregelt und bezieht sich damit, anders als bisher, auf den gesamten Bürger-
rundfunk, also auf den Offenen Kanal (§ 40) und auf den Ereignisrundfunk
(§ 41). Vorher war die Werbefreiheit nur für den Offenen Kanal geregelt
(§ 40 Absatz 2). Für den Ereignisrundfunk musste in § 41 Absatz 5 ein ent-
sprechender Verweis auf § 40 Absatz 2 erfolgen. Dieser kann nun entfallen.
Diese redaktionelle Änderung lässt die bisherige Rechtslage unberührt.

11. Die Streichung des § 40 Absatz 9 führt zu einer Entbürokratisierung und
Verfahrenserleichterung bei der Landesmedienanstalt. Sie kann künftig bei
Verstößen durch eine Nutzerin oder einen Nutzer des Offenen Kanals un-
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mittelbar auf Grundlage ihrer „Satzung für den Bürgerrundfunk“ tätig wer-
den kann. Das bisher vorgesehene Verfahren, das ähnlich ausgestaltet war,
wie bei Verstößen durch private Veranstalter, wird insoweit vereinfacht.

12. Die Neufassung des § 44 unterstreicht die Bedeutung der „Satzung für den
Bürgerrundfunk“. Da diese nach der Streichung des § 40 Absatz 9 (siehe
oben) die alleinige Grundlage für die Verfolgung von Verstößen der Nutzer
des Offenen Kanals ist, ist nun ausdrücklich sichergestellt, dass sie auch
entsprechende Bestimmungen enthalten muss. Die Vorschrift ist außerdem
sprachlich angepasst worden.

13. Um die beiden kommunalen Parlamente im Land Bremen gleich zu behan-
deln, ist mit der Änderung in § 41 Absatz 2 nunmehr auch die Übertragung
von Sitzungen der Stadtbürgerschaft im Hörfunk durch den Bürgerrundfunk
zulässig. Bisher war dies nur für die Stadtverordnetenversammlung Bre-
merhaven erlaubt.

14. § 45 Absatz 4 dient der Umsetzung des allgemeinen Transparenzgebots für
die öffentliche Verwaltung. Mit dem neuen Absatz werden künftig die
Transparenzvorschriften, wie sie auch für Radio Bremen geregelt wurden,
aufgenommen (vergleiche z. B. § 2 Absatz 7 RBG). Die Landesmedienanstalt
soll entsprechend der Vorgabe in der Präambel des „Corporate Governance
Kodex der Stadtgemeinde und des Landes Bremen“ die Transparenz erhö-
hen und durch mehr Öffentlichkeit und Nachprüfbarkeit dazu beitragen,
dass das Vertrauen der Bürger in Entscheidungen aus Verwaltung und Po-
litik verbessert wird. Aus diesem Grunde sind alle relevanten Informatio-
nen zu Geschäftsführung und Arbeitsinhalten der Anstalt zugänglich zu
machen. Ausgenommen sind Informationen, die aus Gründen des Daten-
oder Persönlichkeitsschutzes oder als Betriebsgeheimnisse nicht für eine
Veröffentlichung geeignet sind.

Die Bestimmungen konkretisieren insbesondere auch die Rechtsansprüche
der Bürger aus dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz, das nach seinem
§ 1 auf alle der Aufsicht des Landes stehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts anwendbar ist.

Die Vorschrift enthält unbestimmte Rechtsbegriffe, die in der Verwaltungs-
praxis mit Leben erfüllt werden müssen. Als Richtschnur kann hier gelten,
dass im Grundsatz alle Informationen zu veröffentlichen sind, es sei denn,
es stehen schutzwürdige Interessen Dritter entgegen. Die Auslegung ist aber
jeweils sehr restriktiv zu handhaben, um dem Grundsatz der Publizität ge-
recht zu werden – Informationen sollen so umfangreich wie möglich im
Internet oder auf anderen geeigneten Wegen zugänglich gemacht werden.
Beispielsweise können auch Zulassungen oder Beanstandungen im Wort-
laut veröffentlicht werden, soweit Mitbewerber aus den Angaben nicht In-
formationen erlangen, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Dabei ist aber nicht jede Angabe eines Antragstellers schutzwürdig. Viel-
mehr ist von der Landesmedienanstalt im Einzelnen zu bewerten, welche
Information für eine Veröffentlichung geeignet ist. Satzungen, Geschäfts-
ordnungen und Verfahrensleitfäden sind grundsätzlich zu veröffentlichen.
Das gilt auch für Kommissionen, Arbeitsgruppen etc., in denen die Landes-
medienanstalt mitwirkt.

15. § 46 wird umgestellt und teilweise neu formuliert, um die Bedeutung der
Förderung von Medienkompetenz in Bremen zu betonen und um eine
Koordinierung entsprechender Aktivitäten zu erleichtern. Der Koalitions-
vertrag hat die Förderung der Medienkompetenz zu einem prioritären
Politikziel in dieser Legislaturperiode erklärt. Die Initiative „Runder Tisch
zur Bremer Medienkompetenz“ (BreMeKo) hat Thesen entwickelt, mit wel-
chen Maßnahmen im Bereich der schulischen und der außerschulischen
Bildung, in der Stadtteilentwicklung, in der Arbeits- und Berufswelt und
auch in organisatorischen Fragen das Ziel „Medienkompetenz für alle“ er-
reicht werden kann.

Mit der Neufassung des § 46 wird die Notwendigkeit unterstrichen, dieses
Ziel weiter zu verfolgen. Die entsprechenden Aktivitäten der Landesmedien-
anstalt werden weiter gefächert, insbesondere wird die Möglichkeit eröff-
net, eigene Projekte zu diesem Thema zu initiieren. Die Förderung von Me-
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dienkompetenzprojekten durch die Landesmedienanstalten ist in fast allen
Mediengesetzen und -staatsverträgen der Bundesländer verankert, verschie-
dene Bundesländer sehen darüber hinaus ebenfalls vor, dass die jeweilige
Anstalt eigene Projekte durchführt oder die Koordinierung von Initiativen
übernimmt.

16. Die Neufassung des § 47 Absatz 3 zielt auf eine Verbesserung der Transpa-
renz bei der Durchführung von Modellversuchen. Nach der bisherigen Re-
gelung können Modellversuche von den Vorgaben des BremLMG weitge-
hend abweichen. Dies soll auch weiterhin möglich sein, wegen der verfas-
sungsrechtlichen Bedeutung der entsprechenden Bestimmungen sollen die
Vorgaben für Modellversuche zukünftig aber unter Satzungsvorbehalt ste-
hen. Damit werden die möglichen Abweichungen vom Gesetz sowie die
Zugangsvoraussetzungen transparent, zugleich wird die Rechtsaufsicht ein-
gebunden. Die Verpflichtung, gleiche Zugangschancen zu gewährleisten,
kann wegen Mitwirkung der Rechtsaufsicht entfallen.

17. § 49 regelt die Zusammensetzung des künftigen Gremiums, des Medien-
rats. Die Vorschriften wurde inhaltlich und redaktionell vollständig überar-
beitet. Die Zusammensetzung des Medienrats, die Voraussetzungen für eine
Mitgliedschaft und das Auswahlverfahren sind nun klarer voneinander ge-
trennt. Inhaltlich wurden die Bestimmungen entsprechend den gesellschaft-
lichen und rechtlichen Entwicklungen fortentwickelt. Schließlich wurden
sie, soweit es sachgerecht ist, an die Bestimmungen für den Rundfunkrat
von Radio Bremen angepasst.

Die nunmehr ausschließlich in § 49 geregelte Zusammensetzung des Gre-
miums ist Kernpunkt der gesellschaftlichen Kontrolle des privaten Rund-
funks im Land Bremen. Daher ist eine repräsentative Besetzung des Gremi-
ums zu beachten, zugleich muss gewährleistet sein, dass weder der Staat
noch eine bestimmte Gruppierung eine beherrschende Position einnimmt.
Aus diesem Grunde führen die laufenden Veränderungen im Land Bremen
und auf überregionaler Ebene zu notwendigen Anpassungen. Bei der No-
vellierung ist daher insbesondere die Frage der Staatsferne des Rundfunks
zu berücksichtigen, da diese Frage gegenwärtig auch auf nationaler Ebene
Gegenstand der Diskussion und der rechtlichen Überprüfung ist. Das Bun-
desverfassungsgericht ist zurzeit mit einer Länderklage gegen die Beset-
zung des ZDF-Fernsehrats befasst, dessen Mitglieder zu einem großen Teil
direkt oder indirekt von staatlichen Organen bestimmt werden. Die Klage
zielt auf eine umfangreiche Reduzierung der staatlichen Vertreter in die-
sem Gremium. Das Verfahren ist noch anhängig. Bei der Überarbeitung
des § 49 wurden aber die in diesem Rahmen erstellten Gutachten und Stel-
lungnahmen analysiert und die Vorschrift so gestaltet, dass sie einer ver-
fassungsrechtlichen Prüfung standhalten würde und zugleich eine breite
gesellschaftliche Teilhabe an den Entscheidungen des Medienrats gewähr-
leistet.

Bisher wurde nur ein Teil der Mitglieder des Medienrats gesetzlich bestimmt,
ein erheblicher Anteil der Vertreterinnen und Vertreter wurde unmittelbar
durch das Parlament oder die politischen Parteien entsandt. Dies ist vor
dem Hintergrund der Verpflichtung zur Staatsferne nicht angezeigt. Aus
diesem Grunde soll künftig – vergleichbar zum Rundfunkrat von Radio Bre-
men – eine Besetzung des Gremiums im Wesentlichen durch gesetzlich
definierte, gesellschaftlich relevante Gruppen vorgenommen werden. Neu
ist Aufnahme eines Vertreters der in Bremen lebenden Muslime. Die Ände-
rung trägt der Tatsache Rechnung, dass die Muslime in Bremen eine Grup-
pe von großer gesellschaftlicher Relevanz darstellen, die in den Rundfunk-
gremien bisher noch nicht vertreten war. Sie folgt der Absichtserklärung im
Koalitionsvertrag, den Dialog mit allen Muslimen im Land Bremen weiter
auszubauen und in dieser Legislaturperiode mit Vertretern der muslimischen
Bürger zu vertraglichen Verabredungen (z. B. einem Staatsvertrag) zu kom-
men. Da die in Bremen lebenden Muslime über keine gemeinsame Vertre-
tung verfügen, ist das Mitglied durch einen einvernehmlichen Vorschlag
der Vereine zu bestimmen, die auch Partner des Dialogs mit der Landesre-
gierung sind. Sofern ein solcher gemeinsamer Vorschlag nicht zustande
kommt, gilt die Regelung des § 49 Abs. 3.
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18. § 50 wurde in Hinblick auf die Staatsferne des Medienrats und potenzielle
Interessenkonflikte seiner Mitglieder aktualisiert und erweitert. Die Staats-
ferne des Medienrats ist selbstverständlich auch bei der Funktion seiner
einzelnen Mitglieder zu beachten. Da die Mitglieder künftig unmittelbar
von den Gruppen und Verbänden entsandt werden, muss gewährleistet
sein, dass keine Interessenkonflikte der Mitglieder zu ihren dienstlichen
Verpflichtungen entstehen können. Das gleiche gilt für Personen, bei de-
nen sich Überschneidungen zu ihrer privatwirtschaftlichen Berufstätigkeit
ergeben könnten. Aus diesem Grunde sind politische Mandatsträger, An-
gehörige von Regierungs- oder Verwaltungsbehörden und Personen, die in
enger Beziehung zu anderen Landesmedien- oder Rundfunkanstalten ste-
hen oder als Rundfunkanbieter selbst betroffen sind, von einer Mitglied-
schaft im Medienrat auszuschließen. Ausnahmen gelten, soweit die Mit-
glieder explizit im Rahmen ihres Mandats benannt werden, also von den
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven oder von den politischen Par-
teien entsandt werden.

Die Residenzpflicht für die Mitglieder des Medienrats (Absatz 3) war vorher
in § 49 Absatz 7 geregelt. Aus Vereinfachungsgründen wurde auf die bisher
bestehende Differenzierung zwischen den Städten Bremen und Bremer-
haven verzichtet. § 50 enthält darüber hinaus diverse redaktionelle An-
passungen, die der Neufassung des § 49 geschuldet sind oder die der Über-
sichtlichkeit und Klarheit dienen, aber keine inhaltlichen Änderungen ent-
halten.

19. Das Verfahren zur Wahl des Medienrats, bisher Teil des § 49 alte Fassung,
wurde überarbeitet und aus Gründen der Übersichtlichkeit in einen neuen
§ 50a gefasst. Zugleich wurden die Regelungen dem bewährten Verfahren
angeglichen, das Radio Bremen seit langem bei der Wahl des Rundfunkrats
anwendet. § 50a orientiert sich daher inhaltlich und sprachlich an § 10 des
Radio-Bremen-Gesetzes (RBG), sodass für die Besetzung des Rundfunkrats
und des Medienrats in Zukunft vergleichbare Verfahren gelten.

§ 50a Absatz 1 entspricht unmittelbar § 10 Absatz 1 RBG und gewährleistet
die Einhaltung demokratischer Grundsätze bei der Auswahl der Mitglie-
der.

Absatz 2 entspricht inhaltlich § 10 Absatz 3 RBG und bestimmt über die
bisher vorgesehene Geschlechterquote hinausgehend, dass bei einem Wech-
sel das nachfolgende Mitglied anderen Geschlechts sein muss als die Vor-
gängerin oder der Vorgänger. Der Wechsel ist „nachfolgend“ vorzusehen:
Scheidet ein Mitglied aus, ist unmittelbar eine Person anderen Geschlechts
zu entsenden, also nicht erst zur nächsten Amtsperiode. Wird dasselbe Mit-
glied für eine weitere Amtsperiode entsandt, muss keine Änderung erfol-
gen. Von dieser Regelung ist lediglich der Bremer Frauenausschuss nach
§ 50 Abs. 1 Nr. 11 ausgenommen, hier darf dauerhaft eine Frau entsandt
werden.

Absatz 3 übernimmt die Regelung des § 49 Absatz 3 alte Fassung, ergänzt
diese aber um eine Bestimmung zur Wahl der Mitglieder innerhalb der sie
benennenden Organisationen. Auch diese Ergänzung dient der Sicherung
demokratischer Grundsätze.

Mit Absatz 4 wird die Mitgliedschaft, wie es auch im Rundfunkrat von Ra-
dio Bremen der Fall ist (§ 10 Absatz 4 RBG) auf zwölf Jahre begrenzt, womit
eine dynamische Erneuerung des Gremiums gewährleistet wird. Der Zeit-
raum von zwölf Jahren umfasst zwar drei Amtsperioden des Gremiums. Die
Mitgliedschaft selbst ist jedoch nicht an die Amtsperioden gekoppelt, so-
dass individuell nach der konkreten Zeit der Mitwirkung zu prüfen ist, ob
ein Zeitraum von zwölf Jahren erreicht wurde. Sofern keine vollen Amts-
perioden absolviert wurden, sondern ein Mitglied mehrfach gewechselt ist,
addieren sich die Zeiten. Um in der Leitung des Gremiums aber eine Konti-
nuität sicherzustellen, darf die oder der Vorsitzende sowie die Stellvertre-
tung um den Zeitraum von einer Amtsperiode länger wirken.

Die Regelung des Absatz 5 enthält keine inhaltliche Änderung, hier wurde
aus Gründen der Übersichtlichkeit der bisherige § 49 Absatz 4 Satz 3 in
einen eigenen Absatz gefasst. Der Absatz entspricht auch dem inhalts-
gleichen § 10 Absatz 5 RBG.
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Das Recht auf Abberufung der Medienratsmitglieder durch die entsenden-
den Organisationen (Absatz 6) war vorher in § 49 Absatz 4 Satz 3 alte Fas-
sung geregelt. Die neue Fassung entspricht inhaltlich der Regelung des § 10
Absatz 6 RBG. Lediglich die „politischen Mitglieder“ können überhaupt
abberufen werden.

20. § 51 (Aufgaben und Arbeitsweise des Medienrates) wurde vollständig über-
arbeitet. Im Wesentlichen wird die Vorschrift zur Verbesserung der Über-
sichtlichkeit neu gegliedert und sprachlich modernisiert. Darüber hinaus
wurden inhaltlich folgende Änderungen bzw. Ergänzungen vorgenommen:

Gemäß Absatz 2 Satz 2 ist die Abberufung des vorsitzführenden Mitglieds
oder dessen Stellvertretung mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Stim-
men zulässig. Die Vorschrift stellte eine Angleichung an die inhaltsgleiche
Bestimmung zum Rundfunkrat Radio Bremens dar (§ 9 Absatz 1 Satz 2 RBG)
und dient der besseren Umsetzung des Demokratieprinzips.

Dieselbe Überlegung liegt dem neuen Absatz 3 zugrunde, der klarstellt,
dass der Medienrat nach außen vom vorsitzführenden Mitglied vertreten
wird. Für den Rundfunkrat findet sich die entsprechende Bestimmung in
§ 11 Absatz 2 RBG.

Mit Absatz 5 wird festgelegt, dass das Gremium künftig in öffentlicher Sit-
zung tagt (vergleiche § 9 Absatz 6 Satz 2 RBG). Damit werden die Sitzun-
gen für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Falls ausnahms-
weise der Ausschluss der Öffentlichkeit angezeigt erscheint, ist in jedem
Einzelfall festzustellen, ob und welche Gründe gegen eine öffentliche Sit-
zung sprechen – ein „Generalbeschluss“ für eine gesamte Amtsperiode ist
beispielsweise  nicht  zulässig.  Personalangelegenheiten  sind  allerdings
grundsätzlich vertraulich, sodass diese stets in nicht öffentlicher Sitzung zu
beraten sind.

Der Rechtsaufsicht ist es, wie auch bei den Sitzungen des Rundfunkrats von
Radio Bremen, künftig gestattet, an allen Sitzungen teilzunehmen. Dabei
steht ihr kein Stimmrecht zu. Die Regelung entspricht § 11 Absatz 5 RBG.

Absatz 6 korrespondiert mit § 45 Absatz 4 und verstärkt die Informations-
pflichten gegenüber der Öffentlichkeit. Künftig sind die Tagesordnung und
die Ergebnisse der Beratungen bekannt zu machen. Gemeinsam mit dem
Protokoll ist eine Anwesenheitsliste zu erstellen. Auch diese Regelung dient
der Umsetzung des Transparenzgebots, sie entspricht beispielsweise auch
der Praxis der Deputationen der Bremischen Bürgerschaft.

In Absatz 8 wird die Verpflichtung der Mitglieder des Medienrates, zu den
Sitzungen zu erscheinen, aufgenommen. Außerdem ist die Höhe aller er-
haltenen Leistungen durch eine zu veröffentlichte Satzung zu bestimmen.
Die Vorschrift schafft eine erhöhte Verbindlichkeit für die Mitglieder und
dient ebenfalls der Umsetzung des Transparenzgebots. Durch den Satzungs-
vorbehalt sind nunmehr nicht nur die Zahlungen selbst, sondern auch sons-
tige Modalitäten (z. B. gegebenenfalls vorhandene oder zukünftige Bestim-
mungen für Mitglieder, die aus Bremen-Nord oder Bremerhaven anreisen,
Abhängigkeit der Zahlungen von der Anwesenheit bei den Sitzungen etc.)
transparent. Die Bestimmung erfüllt das Transparenzgebot der Ziffer 2.7.2
Corporate Governance Kodex.

Mit Absatz 13 werden die Mitglieder des Medienrats schließlich zum Be-
such von Fortbildungen verpflichtet. Eine inhaltsgleiche Vorschrift wurde
bereits 2008 für den Rundfunkrat Radio Bremens eingeführt (§ 11 Absatz 9
RBG). Sie versetzt die Mitglieder in die Lage, die Sachverhalte, über die sie
zu bestimmen haben, besser vorzubereiten bzw. einen weiteren Überblick
zu erlangen.

21. § 52 wird ein neuer Absatz 1 vorangestellt, der die Aufgabe der Direktorin
bzw. des Direktors zusammenfasst und ihre bzw. seine Bedeutung für die
Umsetzung der Transparenzvorschriften betont. Die Direktorin oder der
Direktor ist wesentlicher Adressat der Publizitätsverpflichtung.

22. § 53 Absatz 1 Satz 2 dient der Klarstellung und macht deutlich, dass die
Benennung auf einem Auswahlverfahren beruhen muss. Die nähere Aus-
gestaltung dieses Verfahrens bleibt dem Medienrat überlassen.
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23. § 54 Absatz 2 dient ebenfalls der Umsetzung des Transparenzgebots. Sie
führt zu einer vereinfachten Handhabung im Umgang mit den jeweiligen
Berichten. Entsprechende Bestimmungen bestehen in anderen Bundeslän-
dern, die hier gewählte Formulierung entspricht weitgehend dem Landes-
mediengesetz Baden-Württembergs (§ 46 LMedienG).

Absatz 3 sieht eine Veröffentlichungspflicht der Bezüge der Direktorin oder
des Direktors vor. Die Regelung entspricht den Vorgaben der Ziffer 3.4.4.
Corporate Governance Kodex und des BremIFG (vergleiche Begründung
zu § 45). Sie entspricht darüber hinaus der schon gängigen Praxis der meis-
ten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Absatz 4 wird vereinfacht und stellt sicher, dass Haushaltsüberschüsse der
Landesmedienanstalt von Radio Bremen verwendet werden dürfen. Denn
die Finanzierung der Landesmedienanstalt erfolgt vor allem aus Rundfunk-
gebühren bzw. -beiträgen. Künftig kann Radio Bremen die Mittel unmittel-
bar für Zwecke der Film- und Medienförderung im Land Bremen verwen-
den. Dabei wird vor allem die nordmedia als gemeinsame Filmförderein-
richtung der Länder Niedersachsen und Bremen, an der Radio Bremen un-
mittelbar beteiligt ist, infrage kommen.

In Absatz 6 wird in Umsetzung der Transparenzvorschriften eine Veröffent-
lichungspflicht für die Finanzordnung vorgesehen.

24. § 59 enthält redaktionelle Änderungen, die der geschlechtsneutralen For-
mulierung sowie der Angleichung an die Terminologie und die geänderte
Nummerierung des Rundfunkstaatsvertrags dienen.

Außerdem erfolgt in Absatz 1 Ziffer 17 eine redaktionelle Folgeänderung
aus der Anpassung in § 39 Abs. 3.

Schließlich wird in Absatz 1 Ziffer 20 die Lücke der bisher ausgeklammer-
ten Ziffern 13 und 14 geschlossen. Damit werden künftig auch Sponsoring-
verstöße privater Anbieter im Land Bremen in den Katalog aufgenommen.

25. Die Nummerierung der Ordnungswidrigkeiten im Rundfunkstaatsvertrag
hat sich verändert, sodass in § 63 eine entsprechende Anpassung vorzu-
nehmen ist.

26. § 64 sieht Übergangsbestimmungen vor.

In Absatz 3 wird dem neuen Rundfunkbeitragsmodell Rechnung getragen.
Denn bis zum 31. Dezember 2012 gelten nicht alle Vorschriften des neuen
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages, der vollumfänglich erst am 1. Januar 2013
in Kraft tritt.

In Absatz 4 wird klargestellt, dass die Veränderungen der Zusammenset-
zung des Gremiums erst mit Ablauf der jetzigen Amtsperiode in Kraft tre-
ten.

27. In § 66 Absatz 2 fand sich bisher die vorgeschriebene Regelbefristung des
Gesetzes. Diese ist nicht mehr zwingend erforderlich (vergleiche Senats-
vorlage 1948/17 vom 15. Februar 2011 und Drucksache 17/1651 der Bür-
gerschaft [Landtag]). Auf eine Befristung wurde daher verzichtet und Ab-
satz 2 gestrichen.
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